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Deutſchland.
Berlin. Die Dreli-Stände- Kurie verhandelte in der

Sitzung am 29. Mai über folgende Gegenſtände: 1) Jn-
terpellationen uber den Nothſtand und uüber die Aeußerun-
gen des Landtagskommiſſars; 2) Erklärungen des Kom-
miſſars; 3) mehrere Entwurfe zu bereits gefaßten Be-
ſchluüſſen 4) Gutachten uüber die durch viele Petitionen be-
antragte Aenderung der Verordnungen vom 3. Febr. d. J.
und 5) Gutachten uüber Aufhebung der Lotterie.

1) Jnterpellationen über den Nothſtand. Jn
allen Sitzungen in denen die gegenwärtige Theurung zur
Sprache kam, und zuletzt noch bei Gelegenheit der Ver-
handlung über ein Miniſterium fur Ackerbau, Gewerbe und
Handel hatte der Landtagskommiſſar ausgeſprochen, die
Regierung habe Anordnungen in noch größerem Maßſtabe,
als ſchon geſchehen deshalb nicht getroffen, weil erſt in
den letzten Tagen des März die Erſcheinung hervorgetreten
ſei, daß namentlich in ſolchen Theilen des Landes, in wel-
chen durchaus kein Mangel an den erſten Lebensbedurfniſſen
zu beſorgen ſtand, ein ſolcher plotzlich hervorgetreten iſt
Dieſe Worte des Kommiſſars, die nur wenig verändert oft
in beiden Kurien wiederholt worden ſind, führte der Abg.
v. Bardeleben an und fügte ihnen noch folgende Aeußerung
des Kommiſſars bei: Deshalb kann das Miniſterium ſich
nur an Jndicien halten, dieſe ſind aber nicht vorhanden
geweſen, ſie ſind erſt ſeit wenigen Tagen hervorgetre-
ten, ich wiederhole es, ſie ſind erſt ſeit wenigen Tagen
hervorgetreten und deshaib, weil ſie hervorgetreten ſind,
erkennt das Miniſterium die Nothwendigkeit ſchleuniger
Hilfe an. Jm Gegenſatz zu dieſen Aeußerungen verweiſt
nun der Abgeordnete auf einen Bericht des einzigen in die-
ſer Angelegenheit in Preußen kompetenten Jnſtituts, des
Landes -Oekonomie-Kollegiums. Daſſelbe hatte auf Erfor-
dern des Min ſteriums des Jnnern ſchon am 1. Januar
einen nach dem gegenwärtigen Stande unſrer ſtatiſtiſchen
Wiſſenſchaft ſehr genauen Bericht über den Erndteausfall
abgeſtattet und war zu dem Riſultat gelangt, daß an
7 Mill. Scheffel bis zur nächſten Erndte fehlen, und daß

dieſes Quantum durch anderweitige Mittel beſchafft werden
müßte. Der Bericht führte einzelne Theile aus den mitt-
lern Provinzen namentlich an, welche ſich ſonſt durch Frucht-
barkeit auszeichnen, aber in dieſem Jahre ſogar der Zu-
fuhr bedürfen wurden. Der Landtagskommiſſar entgegnete,
ihm ſei dieſer Bericht wohl bekannt, die Regierung habe
aber lange vorher Vorkehrung getroffen, um fur den Fall
eines ortlichen Nothſtandes im Fruhjahr mit einer hinrei-
chenden Reſerve von Lebensmitteln verſehen zu ſein. Worin
dieſe Vorkehrungen beſtanden haben, wird nicht weiter an
gegeben, aber aus den frühern Verhandlungen iſt bekannt,
daß die Elbe hinab allein nach Regierungsangaben 359,000
Scheffel angeblich fur die Rheinprovinz verfahren wurden.
Daß in dem Elb- und Saalthale, ſo wie in dem Bran-
denburgiſchen keine Jndicien, die auf möglichen Mangel
hindeuteten, vorhanden geweſen waren, dafuür forderte der
Kommiſſar die anweſenden Oberpraſidenten als Zeugen auf.
v. Bonin und v. Meding beſtätigten die Ausſage des
Kommiſſars, und der erſtere behauptete fur die Provinz
Sachſen, daß hier jetzt und fernerhin kein Mangel vorhan
den ſei; der Nothſtand habe ſich überhaupt nur als augen
blickliche Folge anhaltend uübler Witterung und als Wirkung
der Anſicht gezeigt, die auf dem Vereinigten Landtage uber das
wirkliche Vorhandenſein von Mangel ausgeſprochen worden ſei.
Die unerfreuliche Diskuſſion wurde von einigen andern De-
putirten fortgeſetzt und endlich reſultatlos aufgegeben.

2) Erklärungen des Kommiſſars über den
Druck von Petitionen. Ueber den Druck der Petitionen,
welche Ständemitglieder durch den Druck vervielfältigen wol-
len, gab der Landtagskommiſſar die in der letzten Sitzung ver
ſprochene Erklärung, „daß Petitionen, wenn ſie dem Landtage
einmal ubergeben ſind, nur gedruckt werden durfen, nachdem
ſie in den amtlichen Veroffentlichungen des Landtags geſtanden
oder wenn ſie fur amtliche Mittheilung erklärt worden. Fur
beide Fälle wäre der Druck Cenſurfrei, weil die Petitionen
den Charakter amtlicher Schrif en hätten. Hinſichtlich ſol-
cher Petitionen, die blos auf Wunſch der Astragſteller ge-
druckt werden ſollen, ſprach ſich der Kommiſſar dahin aus,
daß lediglich die Marſchälle zu entſcheiden haben, eb ein



amtliches Jntereſſe dieſes Druckes vorliege oder nicht. Wir
haben nun ſchon gehöort, daß der Marſchall der Drei-
Stände- Kurie dieſe neue Funktion als mit ſeinem Amte
nicht verträglich abgelehnt hat. Der Abg. Milde faßte
die Erklärung des Kommiſſars auf folgende Weiſe auf, daß
er ſagte: Jede Petition, die hier eingebracht wird, iſt
cenſurfrei. Wir haben alle einen amtlichen Charakter, un
ſere Petitionen als ſolche haben gleichfalls einen amtlichen
Charakter ſie ſind Gegenſtände, die wir hier zur Erorte-

rung und Berathung, eventuell zur Kenntniß der aller-
höchſten Perſon bringen wollen. Alle dergleichen Dinge,
in ſolchen Verſammlungen auf feierliche Art und Weiſe be-
rathen und beſchlußreif gemacht, ſind amtliche Sachen.
Dem widerſprach der Kommiſſar, indem er nochmals an-
fuhrte, daß nur das gedruckt werden durfe, was nach dem
Urtheile des Marſchalls als fur den Landtag von Intereſſe
ſei. Jm Verfolg der Verhandlung kam die Kurie dahin
uberein, daß künftig auch die Vorſitzenden der Abtheilun-
gen, welchen die Petition zur Begutachtung vorliegt, in
Unterſtützung des Marſchalls entſcheiden ſolle, ob und wel-
che Petitionen gedruckt werden dürfen.

3) Entwurfe zu Petitionen an den Koönig.
Der Oberbürgermeiſter Bertram trug den Entwurf zur
Petition um Oeffentlichkeit der Stadtverordneten Sitzungen
vor. Derſelbe lautete:

Die früher ſchon vielfach und dringend erhobenen Wünſche
auf Oeffentlichkeit der Stadtverordneten Verſammlungen haben
ſich auch vor dem Vereinigten Landtag mehrfach geltend ge-
macht. Nachdem die Oeffentlichkeit bereits in verſchiedenen
Branchen des Staats Organismus Anerkennung und großen
Beifall gefunden hat, dürfte das Streben nach ihr auch für
die ſtäd tiſche Verwaltung nicht ungerechtfertigt erſcheinen.
Jn der offenen Behandlung öffentlicher Intereſſen liegt ein
weſentliches Element der Belebung ihrer Wahrnehmer. Die
der ſtädtiſchen Bevölkerung geöffneten Sitzungen deren Vertre
ter werden einen Vereinigungspunkt zur Erweckung und För-
derung des Gemeinſinnes darbieten, auf welchem das Wohl
der Städte zum großen Theil beruht. Die Oeffentlichkeit wird
neue Kräfte für gemeinnützige Wirkſamkeit ausbilden, daneben
hinderliche Parteilichkeiten einzelner Führer oder ganzer Faktio
nen beſeitigen. Die Berathungen werden an Gründlichkeit,
Ruhe und angemeſſener Haltung gewinnen, das Verhältniß der
Gemeindevertreter zu den ſtädtiſchen Behörden ſichern, die ge
meinſchaftliche Thätigkeit kräftigen und zugleich den Geſchäfts-
gang bedeutend abkürzen.

Dies vorausgeſetzt, drängt ſich jedoch von ſelbſt das Be
dürfniß einer Vertretung des Magiſtrats in den öffentlichen
Sitzungen auf, um Erläuterungen zu geben und in ſeinem,
auch wohl im Jntereſſe der Staatsregierung, Mißverſtändniſſen
entgegen zu treten, welche anderenfalls unbegründete und nach-
theilige Anſichten im Publikum verbreiten könnten. Unter dem
ausdrücklichen Befürworten einer ſolchen Vertretung in allen
Sitzungen, welche ihren Vorlagen nach überhaupt öffentlich ab-
gehalten werden können, bittet der Vereinigte Landtag bei faſt
einhelliger Zuſtimmung aller ſeiner Mitglieder, allerunter-
thänigſt:

daß die Oeffentlichkeit für die Sitzungen der Stadtverordneten
allen den Städten verliehen werde welche ſolche unter Ueber-
einſtimmung des Magiſtrats mit den Stadtverordneten bean-
tragen.

Die Abgeordneten der Rheinprovinz haben für ihre Gemein-
den die obbehandelte Oeffentlichkeit ebenfalls in Anſpruch ge
nommen. Nach der dortigen Gemeinde- Ordnung findet ein
Unterſchied zwiſchen Stadt und Land nicht ſo, wie in den öſt
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lichen Provinzen, ſtatt, und eine Vertretung der ausführenden
Behörde iſt nicht beſonders anzuordnen, da ſolche bereits in der
Verfaſſung liegt. Mit Hinweiſung hierauf hat die Kurie der
drei Stände des Vereinigten Landtages, unter überwiegender
Majorität ihrer Mitglieder, beſchloſſen, auch

für die Sitzungen der Gemeinde Verordneten- und der Bür-
germeiſterei Verordneten Verſammlungen, wenn dieſe darüber
mit dem Bürgermeiſter einverſtanden ſind, Oeffentlichkeit

allerunterthänigſt zu erbitten.
Von der Heydt las die Petitions- Entwurfe uber

eine Jnterpretation der Beſtimmung hinſichts der Sonde-
rung in Theile und über Erweiterung des Petitionsrechts
vor.

4) Ueber Aufhebung der Lotterie. Die Ab-
geordneten Diergardt und Jlligens hatten auf Aufhe-
bung der Klaſſen- Lotterie angetragen und alle jene Grunde
die in neueſter Zeit gegen dieſes Jnſtitut geltend gemacht
worden ſind getreulich angefuhrt. Die Petition war der
ſiebenten Abtheilung zur Begutachtung überwieſen und die-
ſelbe erklärte in einem weitlaäufigen Gutachten, daß ſie
zwar der Gewichtigkeit der Grunde ihre Zuſtimmung und
Anerkennung nicht verſagen kounne, daß aber der Stand
der Staatseinkunfte, zu welchen die Lotterie ein jährliches
Einkommen von 874800 Thlr. liefere, gegenwärtig die Auf-
hebung nicht zulaſſe. Dabei hob die Abtheilung hervor,
daß die Regierung ſelbſt bemuht ſei, den Nachtheilen der
Lotterie, ſo weit ſich dies mit dem Beſtehen derſelben ver-
einigen laſſe, abzuhelfen, wie dies unzweifelhaft aus der
Verminderung der Zahl der Lotterielooſe, aus der Erho-
hung des Einſatzes, aus der Aufhebung der Unter und
Verminderung der Einnehmerſtellen, aus der Aufhebung
der Einklagbarkeit kreditirter Einſätze u. ſ. w. hervorgehe.
Die Abtheilung erklärte daher, daß ſie die beantragte Auf-
hebung der Lotterie nicht befürworten könne. Die Kurie
nahm dennoch den Antrag in Diskuſſion. Viele Sprecher,
wie Diergardt, v. d. Heydt, Baum, Scheidt u. a.
aus der Rheinprovinz, Krauſe, Graf v. Helldorff,
v. Prittwitz, v. Saucken, Gier u. a. ſprachen meiſt
fur Aufhebung aber als es zur Abſtimmung kam, ſtimm-
ten nur wenige Mitglieder fur die Aufhebung.

5) Anträge auf Aenderung der Verordnun-
gen vom 3. Febr. d. J. mit Rückſicht auf die fru-
here Geſetzgebung. Dem Landtage waren zwolf Peti-
tionen zugegangen, welche alle eine Aenderung in der Ge-
ſetzgebung vom 3. Febr. 1847 entweder im Allgemeinen oder
in einzelnen Theilen beantragten. Von dieſen Petitionen
waren 3 aus Schleſien (von Hirſch und Haye), 2 aus Po-
ſen (Küpfer, Grätz und Naumann), 2 aus Pommern
(v. Puttkammer und Graf v. Schwerin), 2 aus der Rhein
provinz (Flemming und Camphauſen), 1 aus Preußen
(Urra), 1 aus Brandenburg (Grabow) und 1 aus Sach-
ſen (von den ſtädtiſchen Deputirten Kerſten in Hettſtädt
und Schier in Freiburg) gekommen. Nur aus der Pro-
vinz Weſtphalen, welche in ihrem Hauptſtimmfuhrer, dem
Freiherrn v. Vincke, den Grundſatz ausgeſprochen hatte,
daß Petitionen nicht am Orte ſeien, wo man ſich im Be-
ſitze des Rechts bereits befinde, war kein Antrag einge
bracht worden. Die mit der Begutachtung aller dieſer An
träge betraute vierte Abtheilung faßte das Gemeinſame al-
ler genannten Anträge in folgender gutachtlichen Aeußerung
zuſammen

A) Der Gegenſtand, der hauptſächlich von faſt allen Peten-
ten zum Ziel ihrer Forderungen und Wunſche gemacht iſt, bildet

die periodiſche Einberufung des Vereinigten Landtages.
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Dieſe iſt theils alljahrlich, theils alle zwei, theils alle vier Jahre,
theils endlich ohne Anfuührung beſtimmter Zeitabſchnitte beantragt
worden.

Sie wird von einzelnen Petenten aus Rechtsgrunden ver
langt, von anderen aus Grunden der Nutzlichkeit fur nothwen-
dig erachtet und gewuünſcht.

Die Abtheilung hat daher für unerlaßlich gehalten, ſich ſo
wohl uber die vorgetragenen Rechtsgruunde, als auch uder die
Grunde der Nutzlichkeit beſonders zu äußern und wird, nachdem
ſolches geſchehen, der hohen Verſammlung den ihr geeignet ſchei-
nenden Vorſchlag machen.

I. Die Grunde, aus welchen die Petenten die periodiſche Ein
berufung des Vereinigten Landtags als ein Recht glauben for-
dern zu können ſind folgende:

Saämmtliche fruhere Geſetze und insbeſondere das Geſetz vom
22. Mai 1815, 17. Januar 1820 und vom 5. Juni 1823
ſprechen von zu ſchaffenden Central Verſammlungen wenn auch
verſchiedene Bezeichnungen für ſie gebraucht ſind, und legen den-
ſelben beſtimmte Attribute und Functionen bei, welche ihrem
Weſen nach nur an eine ſolche Verſammlung gewieſen werden
können, die in beſtimmten, gewiſſen Zeitabſchnitten wiederkehrt.
Jn Bezug auf eine Function, nämlich die alljahrliche Legung
der Rechnung uüber die Staatsſchulden nach Artikel XIII. des
Geſetzes vom 17. Januar 1820, iſt der Zeitpunkt, binnen wel
chem dieſe Verſammlung wiederkehren ſoll, ganz beſtimmt aus-
geſprochen. Es kommt hier, nach Anſicht der Petenten, nicht
auf die bloße Rechnungslegung an, ſondern darauf, daß, da der
Geſetzgeber die alljahrliche Verſammlung der Reichsſtande als ſich
von ſelbſt verſtehend angenommen hat er auch dieſer Verſamm-
lung diejenige Function, die alljahrlich ſtattfinden ſolle, nämlich

die Rechnungsabnahme, uübertrug.
Die Geſetze vom 3. Februar 1847 legen nun dieſe jahrliche

Rechnungsabnahme, ſo wie mehrere andere Functionen und Attri-
bute, die nach der fruheren Geſetzgebung namentlich nach den
oben allegirten Geſetzen, lediglich nur von der reichsſtandiſchen
Verſammlung ausgeübt werden konnen, nicht nur dem Ver
einigten Landtage, der doch nur allein als reichsſtändiſche Ver
ſammlung zu betrachten iſt, bei, ſondern neben demſelben auch
noch anderen Körperſchaften, nämlich den ſtändiſchen Ausſchüſſen
und der ſtandiſchen Deputation fur das Staatsſchuldenweſen,
eonfr. S. 3. der Verordnung über die Bildung der Vereinigten
Ausſchüſſe und S. 6. der Verordnung über die Bildung des Ver-
einigten Landtages. Dieſe können aber nicht als die reichsſtän
diſche Verſammlung angeſehen werden, ſchon um deshalb nicht,
weil ſie, wie das Geſetz vom 5. Juni 1823 ausdrücklich vor
ſchreibt, nicht aus den Provinzialſtanden hervorgegangen ſind, und
eben deshalb können ſie auch mit Ruckſicht auf die fruühere Geſetz
gebung den Vereinigten Landtag gar nicht vertreten. Es iſt nun
in den früheren oben allegirten Geſetzen immer nur von einer
Verſammlung der Landes Repräſentanten oder der Reichsſtaände
die Rede, woraus dann folgt, daß auch nur eine ſolche Ver-
ſammlung exiſtiren kann, und daher dieſe und nicht andere, wel
che nicht gleicher Natur und Urſprungs ſind, die geſetzlich ihr auf
erlegten Pflichten erfullen muß, und da dieſe Pflichten alljährlich
ihre Einberufung verlangen ſo iſt das Recht der Stande begrun-
det, daß die alljahrliche Einberufung des Vereinigten Landtages er
folgen muß.

Se. Majeſtät der König nehmen in Allerhöchſtihren Verord
nungen ausdrucklich auf die Geſetze vom 17. Januar 1820 und
5. Juni 1823 Bezug und aäußern, daß die Verordnungen vom
3. Februar 1847 ein Fortbau der früheren Geſetzgebung ſind
Allerhöchſtdieſelben haben in dem Erlaſſe vom 22. April e. auf
die Adreſſe ausdrucklich geſagt, daß die Verordnungen vom 3, Fe
bruar 1847 nur die Erfüllung früherer Verheißungen ſind und
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J weſentliche neue Rechte hinzufugen. Hieraus geht deutlich her
vor, daß Se. Majeſtät die fruüheren Geſetze als vollkommen zu
Recht beſtehend anſehen und eine Alteration derſelben durch die
fraglichen Verordnungen nicht beabſichtigt und gewollt haben. Da
aber nach der obigen Ausfuhrung die Geſetze in der Art nicht

erfullt wurden daß die früher verheißenen Rechte der Reichsſtaände
nicht ausſchließlich dem Vereinigten Landtage eingeraumt ſind, die
ſer aber als die verheißene reichsſtändiſche Verſammlung anzuſehen
iſt, ſo folgt daraus, daß die Stande die Anerkennung, daß der
Vereinigte Landtag die reichsſtändiſche Verſammlung ſei, erwarten
dürfen und daß, als eine weitere Folge hieraus, dieſe Ver
ſammlung auch alljährlich zur Erfullung ihrer Pflichten berufen
werden muß.

Dieſe Gründe fanden bei einem Theile der Abtheilung volle
Geltung und Anerkennung. Gegentheilig wurde indeſſen behaup
tet, daß die Zuſicherung der alljahrlichen periodiſchen Wiederkehr
nirgends in den früheren Geſetzen direkt ausgeſprochen ſei. Es
wurde zugegeben, daß der Geſetzgeber ſich eine beſtimmte periodi
ſche, auch wohl alljährliche Wiederkehr bei den früheren Verhei-
ßungen gedacht haben möge man verkannte auch nicht, daß es
zur inneren Nothwendigkeit des Beſtehens ſolcher Verſammlungen
gehöre daß ſie periodiſch wiederkehren müßten, indeſſen ſei es je
denfalls nothwendig, wenn man die alljährliche Wiederkehr als ein
Recht von der Krone fordern wolle, daß doch auch ein beſtimm-
ter Ausſpruch des Geſetzgebers vorliegen muſſe und man nicht
auf Grund rechtlicher Deductionen eine Forderung baſiren könne.
Uebrigens ſei zu der Ausübung der der reicheſtandiſchen Verſamm-
lung im Geſetz vom 17. Januar 1820 und 5. Juni 1823 ver-
liehenen Rechte und auferlegten Pflichten keinesweges eine alljaähr
liche Berufung nothwendig und namentlich erfordere die nach
dem Geſetz vom 17. Januar 1820 beſtimmte jahrliche Rechnungs-
Abnahme keine jährliche Zuſammenberufung, da die Provinzial
ſtande bewieſen daß ſtandiſche Korporationen ſehr wohl fortlau
fende Functionen ausüben konnten, ohne gerade alljährlich zuſam
menzutreten. Die ſtaändiſchen Ausſchuſſe, ſo wie die ſtändiſche
Deputation fur das Staatsſchuldenweſen, gingen wenn auch nicht
direkt, doch indirekt aus den Provinzial Ständen hervor, denn
der Vereinigte Landtag aus deſſen Mitte ſie gewahlt wuürden,
ſei nichts Anderes, als die Vereinigung ſammtlicher Provinzial
Landtage die Periodizität, wenn auch nicht die jahrliche Wieder
kehr, ſei den ſtändiſchen Ausſchuuſſen zugeſichert, und da der Ge
ſetzgeber in dem Geſetz vom 22. Mai 1815, 17. Januar 1820
und 5. Juni 1823 überall nur die Schaffung einer Landes Re
präſentation überhaupt verheißen, die Art, wie ſolches geſchehen,
aber nirgends beſtimmt habe, die Kreirung des Jnſtituts der ſtan
diſchen Ausſchüſſe neben dem Vereinigten Landtage aber nichts wei
ter als eine beſondere Form fur die Wirkſamkeit des Vereinigten
Landtags ſei, ſo könne die periodiſche Wiederkehr des Vereinigten
Landtags als Recht nicht verlangt werden.

Dieſe verſchiedenen Anſichten waren nicht zu vereinen, und
wurde daher uüber die Frage:

ob die Abtheilung der Anſicht ſei, daß aus dem Geſetz vom
17. Januar 1820 und deſſen Bezugnahme auf die frühere
Geſetzgebung ein Rechts Anſpruch auf eine jährliche Zuſam
menberufung der reichsſtändiſchen Verſammlung geltend zu
machen wäre

abgeſtimmt und dieſelbe durch die Majorität der Abtheilung
verneint.

Dagegen aber ward die weitere Frage:
Tritt die Abtheilung der Anſicht bei, daß aus dem Geſetze
vom 17. Januar 1820 und deſſen Bezugnahme auf die fru-
here Geſetzgebung ein Rechts Anſpruch auf eine periodiſche
Zuſammenberufung der reichsſtandiſchen Verſammlung in ſo
kurzen, regelmäßigen Friſten geltend gemacht werden kann,



die ſie in den Stand ſetzen, den Beſtimmungen der Art. 13
und 14 der Königlichen Verordnung vom 17. Januar 1820
zu genügen

mit Ausnahme einer Stimme bejaht.
Hiernachſt ging man
II. zur Prüfung der Grunde über, welche von den Peten-

ten für die Nüutzlichkeit und Nothwendigkeit der periodiſchen Ein
berufung des Vereinigten Landtages angefuührt ſind.

a) Nach der Verordnung vom 3. Februar 1847, 1,
5 und 6, ſoll der Vereinigie Landtag nur in beſonders wichti
gen Fällen verſammelt, im Uebrigen aber durch andere Körper-
ſchaften vertreten werden. Da nun bei unſerer geordneten
Staats Verwaltung und dem erfreulichen Finanz- Zuſtande ſol-
che Falle nur ſehr ſelten eintreten, ſo iſt faſt mit Gewißheit
zu erwarten, daß die Einberufung des Vereinigten Landtages
höchſt ſelten eintreten wird, und darin liegt unverkennbar eine
Verkümmerung des kaum erwachten, geſammten ſtändiſchen Le
bens, denn vur die regelmäßige Wiederkehr kann ſolchen Ver-
ſammlungen reges Leben verleihen.

b) Das den Provinzial Ständen nach dem Geſetz vom
5. Juni 1823 verliehene Petitions Recht iſt ganz auf den Ver-
einigten Landtag übergegangen, würde aber, wenn dieſer Land
tag nicht in beſtimmten periodiſchen Friſten einberufen wird,
eigentlich illuſoriſch werden da eben der Landesherr nur zu ſel-
ten die Wünſche ſeines Volkes vernehmen könne.

e) Zwei centralſtändiſche Verſammlungen, wenn man die
ſtäändiſchen Ausſchüſſe als ſolche betrachten wolle, können nicht
wohl gedeihlich mit faſt gleichen Rechten neben einander beſte
hen, daher die periodiſche Wiederkehr der ſtändiſchen Ausſchüſſe
nicht als ein genügender Erſatz angeſehen werden kann.

4) Nur dann können große Stände- Verſammlungen ge-
deihlich auf die Staats Verwaltung einwirken, wenn ſie in
regelmäßigen Zeit Abſchnitten wiederkehren wahrend ſie, wenn
ſie dieſes Erforderniß nicht beſitzen, nur erſchütternd in das
große Triebrad der Staats Maſchine eingreifen.

e) Die eigentlichen Verfaſſungsfragen ſind nach 9. 12. der
Verordnung vom 3. Februar 1847 über die Bildung des Ver-
einigten Landtags dem Vereinigten Landtage ausſchließlich über-
tragen wurde derſelbe daher nicht in beſtimmten Perioden wie-
derkehren, ſo ſteht zu befürchten, daß er ſich, wenn er zuſam-
mentritt, ganz beſonders und mehr als gut iſt mit Verfaſſungs-
fragen beſchäftigen werde, eben weil die Beſorgniß, vielleicht
lange nicht Gelegenheit dazu zu haben, dieſe hervorrufen würde.

Da der reichsſtändiſchen Verſammlung durch die frühe-
ren Geſetze beſtimmte alljahrlich wiederkehrende Functionen zu-
gewieſen ſind, ſo erſcheint es jedenfalls beſſer, daß man dieſe
Verſammlung auch dieſe Functionen ſelbſt ausüben läßt und ſie
nicht anderen Körperſchaften überträgt, deren Berechtigung da
zu wenigſtens nicht zweifelsfrei iſt, um ſo mehr, als dem Ge-
ſetzgeber bei Emanation der oft erwähnten Geſetze vom 22. Mai
1815, 17. Januar 1820 und 5. Juni 1823 jedenfalls, wenn
auch nicht die alljährliche, doch die Wiederkehr der Central Ver
ſammlungen in beſtimmten Perioden vorgeſchwebt hat.

S) Die Zuſicherung einer periodiſchen Wiederkehr der Land-
tags Verſammlungen wird ferner die Unruhe und Bedenken vie-
ler Gemüther beſeitigen und aus dieſer Wiederkehr eigentlich
alles das von ſelbſt folgen was die große Mehrzahl der Stände,
vielleicht Alle, einſtimmig wünſchen.

hb) Auch die Geſchichte aller älteren Stände-Verfaſſungen
empfiehlt die Einrichtung, daß dieſe Stände- Verſammlungen
ſtets in beſtimmten Perioden wiederkehren muſſen, wenn ſie le-
bensfähig bleiben, lebenskräftig und gedeihlich wirken ſollen.

1) Die Stände- Verſammlung nur in den Zeiten der Noth
und hauptſächlich nur bei Kontrahirung von Schulden zuſam
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menzuberufen, erſcheint auch in der Gegenwart bedenklich, denn
die Erfahrung aller Zeiten lehrt, daß dann die Berathungen
nicht mit der Ruhe und Umſicht und Unbefangenheit gepflogen
werden, und daß man dann andere Zwecke einmiſcht, wofuür
nur di ſe Gelegenheit bleibt.

k) Ferner iſt die Periodizitat um deshalb von großer Wich-
tigkeit, weil ſie die Gelegenheit gewahrt, den Werth des Be
ſtehenden zu bemeſſen, die Ausführung nuützlicher Maßregeln nicht
zurückzuhalten und die Geſetzgebung vor Sprüngen zu bewah-
ren. Sie mildert den zu großen Einfluß der Beamten und
ſtärkt und hebt die Kraft der Staatsregierung.

1) Die Vereinigten Landtage ſind ſchon um deshalb durch
die Ausſchüſſe nicht zu erſetzen, weil, wenn die Vereinigten Land-
tage nicht in beſtimmten Friſten einberufen werden, dieſer Ver-
ſammlung die Gelegenheit zu ihrer eigenen nothwendigen Aus-
bildung fehlt.

m) Endlich aber wird die Zuſicherung der periodiſchen Wie-
derkehr, als ein Akt des Königlichen Vertrauens zu dem Volke
und den Ständen, das Vertrauen zum Landesherrn noch erhoö-
hen und ſomit die Stetigkeit der Verfaſſung befordern.

Die Abtheilung ſchloß ſich der Anſicht, daß aus den vor
ſtehend aufgeführten Gründen die Periodizitat des Vereinigten
Landtages eben ſo nothwendig als wuünſchenswerth ſei, einſtim-
mig an und beantwortete die Frage:

Soll mit Bezug auf die frühere Geſetzgebung,
dere auch aus Nützlichkeits- und inneren Nothwendig-
keitsgrunden Se. Majeſtat gebeten werden, die periodiſche
Zuſammenberufung des Vereinigten Landtages in beſtimmten
Zeitabſchnitten auszuſprechen einſtimmig mit Ja. Eben ſo
wurde die Frage: Soll uberhaupt eine beſtimmte Friſt für
die Wiedereinberufung der Stände vorgeſchlagen werden

von der Mehrheit der Stimmen bejaht; die Frage aber, ob eine
alljährliche Einberufung beantragt werden ſolle, mit Ausnahme
einer Stimme verneint.

Nachdem nun die Frage, ob eine zweijährige Einberufung
beantragt werden ſollte, von der Mehrheit der Stimmen bejaht
war, kam die Abtheilung zu dem Beſchluß, dem hohen Landtage
gehorſamſt vorzuſchlagen

Se. Majeſtät den König allerunterthänigſt zu
bitten, mit Bezug auf die frühere Geſetzgebung,
insbeſondere auch aus Nuützlichkeits- und inneren
Nothwendigkeitsgründen, die Einberufung des
Vereinigten Landtages alle zwei Jahre auszu-
ſprechen.

B. Eben ſo iſt in faſt allen Petitionen der Antrag auf
Aufhebung reſp. Modifizirung der ſtändiſchen Ausſchuſſe nach
dem Geſetz vom 3. Februar 1847 enthalten. Dieſelbe wird eben
ſo, wie bei der Periodizität der Verſammlung des Vereinigten
Landtages, theils als ein den Staänden bereits verliehenes Recht
in Anſpruch genommen, theils aus Gründen der praktiſchen Nütz
lichkeit gewünſcht und nothwendig erachtet.

Die Abtheilung hat ſich daher vor Allem I. mit den Grün-
den beſchäftigt, welche als Motive zur Begründung eines Rechts
Anſpruchs angeführt ſind. Man ſtützt ſich im Allgemeinen auf
die Geſetze vom 22. Mai 1815, 17. Juni 1820 und 5. Juni
1823 und folgert aus dieſen wie nachſtehend

Es iſt nach dieſen Geſetzen ganz unzweifelhaft, daß der Ge
ſetzgeber immer nur eine centralſtändiſche Verſammlung im
Auge gehabt hat, daß er nur eine ſolche hat ſchaffen wollen.
Er hat dieſer einen Verſammlung verſchiedene Functionen und
Attribute verliehen und kann daher nicht, da jene Geſetze noch zu
Recht beſtehen und deren Rechtsbeſtändigkeit, theils durch Be
zugnahme auf dieſelben in dem Geſetze vom Z. Februar 1847,
theils durch die Antwort auf die Adreſſe vom 22. April 1847,

insbeſon



anerkannt iſt, dieſe verſchiedenen Attribute und Functionen an
verſchiedene Korporationen vertheilen, ohne die Uebereinſtimmung mit
der fruüheren Geſetzgebung zu alteriren. Schon der Natur der
Sache nach können die verſchiedenen Funktionen, die einer Kor-
poration verliehen ſind, nur einheirlich von ihr ausgeübt werden.
Es iſt aber unzweifelhaft, daß die Geſetze vom 3. Februar 1847
die den Reichsſtänden verliehenen Rechte und auferlegten Pflich-
ten zwiſchen verſchiedenen Korporationen getheilt haben, denn
ſie haben den Beirath der Stande zu den Geſetzen, die Perſo-
nen- und Eigenthumösrechte betreffend, ſo wie die Kontrolle der
Staatsſchulden, bald dieſen, bald jenen ſtandiſchen Korporatio-
nen ubertragen und uberdies noch ſolchen Korporationen, die
nicht einmal, wie es das Geſetz vom 22. Mai 1815, 3
verlangt, aus den Provinzial Standen hervorgegangen ſind.

Beſonders wird noch hervorgehoben, daß die Vorbehalte,
welche die Krone ſich in den fruüheren Geſetzen gemacht, nur
das Wie? und Wann? hinſichts der Einführung einer allgemei-
nen Landes Repraſentation betreffen, daß alſo mit der wirkli-
chen Einberufung des Vereinigten Landtages und der dadurch
geſchaffenen allgemeinen Landes Repraſentation die denſelben
verheißenen Attribute eo ipso gleich auf dieſelben ubergegangen
ſind. Wenn dieſe alſo nicht ganz uübergehen ſollen, ſo wird da
durch das Recht des Vereinigten Landtages geſchmalert.

Se. Majeſtät hat in dem rheiniſchen Landtags Abſchiede
vom 30. December 1843 ausdrücklich den Antrag des rheini-
ſchen Landtags,

die Ausſchüſſe der Landtage in Reichsſtände zu verwandeln,
als mit dem Weſen deutſcher Verfaſſung unvereinbar, zuruück-
gewieſen, woraus denn gefolgert werden muß, daß auch jetzt
dieſen Ausſchuſſen nicht beſtimmte Rechte der Reichsſtande uber
tragen werden können.

Dieſe Grunde waren es, welche theils von den Petenten,
theils von Mitgliedern der Abtheilung angefuhrt ſind, um die
Forderung der Aufhebung der ſtändiſchen Ausſchuſſe zu be gründen.

Gegentheilig wurde dagegen bemerkt, daß man immer dar-
auf würde zuruckkommen müſſen, daß ein Recht der Krone ge
genuber nur dann als ſolches in Anſpruch zu nehmen ſei, wenn
ſolches klar und deutlich in den Geſetzen ausgeſprochen ſei, aus
bloßen Folgerungen und dem Zurückgehen auf die dem Geſetz
geber vorgeſchwebt habende Abſicht aber von der Krone nie ein
Recht gefordert werden könne. Es wurde hervorgehoben, daß
ein klarer mit deutlichen Worten gefaßter Ausſpruch nirgends
in einem Geſetze vorliege, daß nur einzig und allein eine ge-
ſammte reichsſtändiſche Verſammlung die ihr verheißenen Rechte
auszuuüben habe, man fand ſolches in gewiſſer Beziehung ſehr
ſchwierig und hielt eben deshalb das Recht der Krone, auf
Theile der Verſammlung gewiſſe Rechte zu uübertragen, fur voll
kommen begrundet, da der Geſetzgeber ſich das Wie der Aus-
führung des Verſprechens, eine Landes Repräſentation zu ſchaf
fen, ausdrücklich vorbehalten und nur beſtimmt habe, daß die-
ſelbe aus den Provinzial Ständen hervorgehen ſolle. Das Letz
tere ſei erfüllt, da die Ausſchüſſe aus den Provinzial Standen,
wie ſchon sub C. erwähnt, hervorgegangen wären. Auch fehle
es nicht an Beiſpielen, daß Kollegien in einzelnen Theilen ge-
wiſſe Rechte des Ganzen ſelbſtſtändig ausübten, und ſei die Er-
richtung der ſtändiſchen Ausſchüſſe eigentlich auch nichts Anderes,
als eine Organiſation eines Geſchaftsganges.

Ein Rechtsanſpruch wurde daher, da man in dieſen Fällen
Geſetze nur ganz slricte interpretiren müſſe, durchaus in Ab-
rede geſtellt.

Die Meinungen waren ſo divergirend, daß man ſich
darüber nicht vereinigen kennte, und bei der Abſtimmung über die
Frage: Entſcheidet ſich die Abtheilung für die Anſicht, daß aus
der früheren Geſetzgebung ein Rechtsanſpruch auf Wegfall der
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Ausſchüſſe des Vereinigten Landtages in ihrer jetzigen Einrichtung
vorhanden ſey? wurde dieſelbe von 10 Stimmen bejaht und von
8 Stimmen verneint.

II. Dagegen war die Abtheilung mit den Petenten einſtim-
mig der Anſicht daß das Beſtehen der ſtändiſchen Ausſchüſſe in
ihrer jetzigen Geſtalt, wo ſie nicht im Auftraze der reichsſtändi-
ſchen Verſammlung und nach deren Jnſtruction handeln, nicht
wünſchenswerth erſchint. Man ſagte ſich, daß das Beſtehen
zweier ſolcher ſtändiſchen Centralverſammlungen neben einander
mit zum Theil gleichen Rechten weder für die Krone, noch für
die Stände erſprieß ich ſein könne, das Mißverſtändniſſe und Wi-
derſprüche faſt unvermeidlich ſeien. Man vergegenwärtigte ſich die
Geſchichte früherer Stände- Verſammlungen und mußte zu dem
Reſultate kommen, daß, wo dergleichen Ausſchüſſe exiſtirt haben,
entweder dieſe Ausſchüſſe die Macht der Haupt Verſam nlungen
ganz abſorbirt haben und die letzteren bedeutungslos geworden ſind,
oder aber dieſen wenig genützt hätten. Auch hier würde der Ver
einigte Landtag nicht mit vollem Vertrauen auf die Thätigkeit
der Ausſchüſſe blicken, indem die ihm übertragenen Rechte
für eine im Verhältniß zu ihm ſehr kleine Verſammlung zu
gewichtig wären andererſeits aber könne die Stellung der Aus-
ſchüſſe nur eine ſehr befangene und ſchwierige ſein da die Aus
ſchüſſe ſich unvermeidlich den Vereinigten Landtag als obere Jn
ſtanz denken müßten. Auf dieſe Weiſe würden Reibungen zwi-
ſchen beiden Körperſchaften unausbleiblich und das Wirken der
Ausſchüſſe jedenfalls nicht erſprießlich ſeyn unleugbar aber dieſel
ben nicht das Vertrauen des Landes genießen und darauf komme
es doch allein an. Nehme man nun endlich noch an, daß Se.
Majeſtät die Bitten des Vereinigten Landtages erhörte und dem
ſelben die Periodizität zuſichere, ſo würde auch das Fortbeſtehen
der Ausſchüſſe ganz überflüſſig ſein. Die Frage: Soll mit Be-
zug auf die frühere Geſetzgebung, insbeſondere auch
aus Gründen der Nützlichkeit und inneren Nothwen-
digkeit, Se. Majeſtät der König gebeten werden, den
Wegfall der Ausſchüſſe in der ihnen durch die Aller-
höchſte Verordnung vom 3. Februar e. gegebenen
Einrichtung auszuſprechen? wurde einſtimmig bejaht, wes-
halb die Abtheilung der hohen Verſammlung gehorſamſt anheim
giebt, dieſen Vorſchlag zu ihrem Beſchluß zu erheben.

Nachdem der Marſchall die beiden Anträge der Abthei-
lung zur Berathung geſtellt hatte, hielt der Juſtizminiſter
v. Savigny folgende Rede:

Es ſind aus ſehr verſchiedenartigen Gründen theils in ein
zelnen Petitionen theils auch in dem Gutachten der Abtheilung
mehr oder weniger Modificationen in den Geſetzen vom 3. Februar
d. J. und zunächſt, wovon jetzt die Frage vorliegt, in dem Punkte
beantragt worden daß man verlangt, es ſolle künftig eine perio-
diſche Zuſammenberufung des Vereinigten Landtags ſtattfinden.
Die Gründe ſind größtentheils hergenommen von der Zweckmäßig
keit einer ſolchen neuen jetzt gewünſchten Einrichtung mehrere
derſelben aber gehen aus von der Behauptung, daß ſchon aus den
früheren Geſetzen ein ſolches Verlangen abgeleitet werden könne,
daß alſo zwiſchen dem Mangel einer ſolchen periodiſchen Einbe
rufung, welcher wahrgenommen werde in dem Geſetze vom 3.
Februar d. J., und dem Jnhalte der früheren Geſetze ſich mehr
oder weniger ein Widerſpruch finde. Jch will mich jetzt auf die
ſen letzten Punkt beſchränken und der hohen Verſammlung eine
Prüfung der Gründe, die ſich auf das Verhältniß der früheren
Geſetze zu dem Geſetz vom 3. Februar 1847 beziehen, vortragen.
Um aber von vornherein jedem möglichen Mißverſtändniſſe vorzu-
beugen, halte ich für nöthig, den Geſichtspunkt feſtzuſtellen von
welchem aus dieſe Prüfung aufzufaſſen iſt. Nach dem Jnhalte
der durch die Adreſſe veranlaßten Königlichen Bot-
ſchaft kann jetzt nicht die Frage davon ſein, durch



einen Beſchluß feſtzuſetzen den Umfang der dem
Vereinigten Landtage zuſtehenden Rechte allein es
kann, indem jetzt über eine Bitte um Abänderung einzelner Stücke
des Geſetzes vom 3. Februar d. J. berathen wird bei den einzel
nen Mitgliedern ſehr wohl ein Motiv zu einer ſolchen Bitte unter
Anderem auch darin gefunden werden, daß ſie die vollſtändige
Uebereinſtimmung des Geſetzes vom 3. Februar 1847
mit den früheren Geſetzen nicht anzuerkennen vermö-
gen. Von dieſem Geſichtspunkte aus, glaube ich muß dieſe
Prüfung aufgefaßt werden und auch ich werde mich auf dieſen
Geſichtspunkt ſtellen.

Die Gründe, welche aufgeſtellt worden ſind, um zu beweiſen,
daß es an einer ſolchen vollſtändigen Uebereinſtimmung in Bezie
hung auf die periodiſche Einberufung fehle, ſind von zweierlei Arr.
Einer derſelben iſt ganz ſpeciell, indem er aus einer einzelnen
Geſetzesſtelle entnommen iſt, der andere hat eine mehr allgemeine
Natur, er gründet ſich auf eine Combination vieler Stellen. Beide
Gründe werde ich trennen.

Zuerſt wird ein Grund hergenommen aus einer einzelnen Ge-
ſetzesſtelle, nämlich aus dem 13 des Geſetzes vom 17. Januar
1820. Dieſer 8. 13 lautet ſo: „Endlich iſt die Staatsſchulden
Verwaltungs Behörde verpflichtet, der künftigen reichsſtändiſchen
Verſammlung alljährlich Rechnung zu legen. Bis zur Einberu-
fung derſelben tritt der Staatsrath an deren Stelle.“ Aus dieſer
Stelle wird eine vom Geſetzgeber übernommene Verpflichtung
abgeleitet, die künftige reichsſtändiſche Verſammlung jährlich einzu
berufen. Eine Verpflichtung iſt hier wirklich über-
nommen, es fragt ſich nur: welche Verpflichtung und gegen
wen Allerdings hatte der Geſetzgeber die Abſicht gehabt, gegen
die Creditoren in dieſer Stelle eine Verpflichtung zu übernehmen,
dafür zu ſorgen, daß alljährlich über die Staatsſchulden und deren
Verwaltung Rechnung gelegt werde, und zwar in einer ſicheren,
mit gewiſſer Feierlichkeit umgebenen Weiſe. Dieſe Rechnung, iſt
geſagt, ſoll alljährlich der reichsſtändiſchen Verſammlung gelegt
werden, zunächſt aber, und bis ſolche ſtattfindet, dem Staatsrathe.
Es fragt ſich nun, ob diejenige Einrichtung, die das Geſetz vom
3. Februar d. J. der beabſichtigten Rechnungslegung von jetzt an
giebt, irgend im Widerſpruch ſteht mit der früheren Ankündigung,
ob dieſe irgend einen begründeten Anſpruch der Kreditoren aus
dem Art. 13 des Geſetzes von 1820 unerfüllt läßt. Jch muß
dies durchaus beſtreiten, indem das Geſetz vom 3. Februar vor-
ſchreibt, daß die Deputation, welche zu der Rechnungslegung mit
wirken ſoll, gebildet werde aus Mitgliedern der Stände, daß ſie ge
wählt werde von den Ständen. Dadurch iſt dieſe Deputation
gerade die ſtändiſche Behörde geworden, an welche nach der An
kündigung des Art. 13 die Rechnungslegung erfolgen ſoll, und ſie
erhält dazu ihren Auftrag keinesweges durch die wählende Behör-
de, ſondern unmittelbar aus dem Geſetz. Man könnte gegen die
Rechtsgültigkeit eine Einwendung etwa daher entnehmen daß man
behauptete, es ſei dieſer Akt zu wichtig und ſtehe deshalb außer
Verhältniß mit einer ſo wenig zahlreichen Behörde. Dieſe Be
hauptung würde einigen Schein haben, wenn in der ſtändiſchen
Mitwirkung zu der Rechnungslegung ein gefährlicher bindender
Akt enthalten wäre. Der einzige bindende Akt iſt in der De-
charge enthalten, und der Geſetzgeber hat ſich neben der Mitwir-
kung des Staatsraths, ſo wie der reiche ſtändiſchen Verſammlung,
die Decharge ſelbſt vorbehalten. Es iſt ausdrücklich hinzugefügt,
daß der Staatsrath wie die reichsſtändiſche Verſammlung ſich be
ſchränken ſolle auf Erſtattung eines prüfenden Gutachtens. Zu
dieſem Gutachten aber iſt ganz gewiß die im Geſetz vom 3. Fe
bruar angeordnete Deputation eben ſo geeignet, ja noch mehr,
als eine ſo zahlreiche Verſammlung wie der Vereinigte Landtag.
Jnſofern muß bebauptet werden daß durch dieſe Einrichtung das
nicht unerfüllt gelaſſen iſt, was das frühere Geſetz angekündigt
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hatte. Es ſoll dabei nicht beſtritten werden, daß aus dem Aus-
drucke, des Geſetzes von 1820 Artikel 13 die Meinung entſtehen
konnte, als werde künftig alljährlich eine größere Verſammlung
berufen werden. Zwiſchen einer ſolchen Erwartung und einem
verliehenen Recht iſt ein großer Unterſchied. Es ſoll ferner nicht
behauptet werden daß dem Geſetzgeber von 1820 diejenige beſon-
dere ſtändiſche Gliederung vor Augen geſtanden habe, welche jetzt
durch das Geſetz vom 3. Februar eingeführt iſt. Dies gehörte
damals zu den unbeſtimmt gelaſſenen Punkten, worüber eben,
weil ſie unbeſtimmt gelaſſen waren, der Geſetzgeber ſich die freie
Verfügung vorbehalten hatte, welchen Vorbehalt er in dem Ge
ſetze von 1823 ausdrücklich wiederholt hat. Es muß aber behaup
tet werden daß der Geſetzgeber durchaus nicht die Anſicht gehabt
hat, ſich für die künftige Art der Einrichtung auf irgend eine
Weiſe die Hände zu binden. Die Abſicht des Geſetzes wird für
jeden unbefangenen Leſer des Artikels 13 gewiß nur darin geſucht
werden können, die möglichſte Sicherheit den Kreditoren
zu gewähren und es iſt ſtets und allgemein anerkannt worden,
daß jedes Geſetz nur aus dem Gedanken erklärt wer-
den müſſe, welche der Geſetzgeber hat hineinlegen
wollen.

Jm Weſentlichen ſcheint mir die Abtheilung mit den hier
gewonnenen Reſultaten übereinzuſtimmen, denn ſie hat S. 7 er-
klärt, daß aus Artikel 13 ein Rechtsanſpruch auf alljährliche Ein
berufung der reichsſtändſchen Verſammlung nicht abgeleitet werden
könne. Kann aber daraus ein Rechtsanſpruch auf
alljährliche Einberufung nicht abgeleitet werden,
ſo kann überhaupt kein ähnlicher Anſpruch darauf
gegründet werden, da augenſcheinlich Artikel 13 nur
von alljährlichen Verſammlungen ſpricht.

Was die allgemeineren Gründe betrifft, ſo habe ich ſchon vor
aus erklärt, daß dieſe nicht entnommen ſind aus irgend einer
einzelnen Geſetzesſtelle, ſondern aus der Combination mehrerer
Aeußerungen der früheren Geſetze, alſo aus einem Total- Eindruck
derſelben und dieſe hängen nun großentheils zuſammen mit dem
folgenden Punkte, worauf gleichfalls der Vortrag des Herrn Re
ferenten ſchon gerichtet geweſen iſt, nämlich mit der Einberufung
der Ausſchüſſe. Beides hängt weſentlich hier zuſammen die
Gründe ſind auch zum Theil wörtlich wiederholt oder ergänzt auf
Seite 5 und 11 des Gutachtens. Es iſt nämlich behauptet wor-
den, daß durch die früheren Geſetze reichsſtändiſche Verſammlungen
angekündigt worden ſeien mit ſolchen Attributionen deren Erledi-
gung nur gefunden werden könne unter der Vorausſetzung einer
periodiſchen Wiederkehr ſolcher Verſammlungen. Daraus wird alſo
die Nothwendigkeit der periodiſchen Wiederkehr einer reichsſtändi-
ſchen Verſammlung überhaupt abgeleitet. Nun iſt allerdings in
dem Geſetze vom 3. Februar d. J. ausdrücklich vorgeſchrieben, daß
die Ausſchüſſe periodiſch wiederkehren ſollen. Es wird aber
ferner die Behauptung aufgeſtellt, daß in jedem Falle nur der
Vereinigte Landtag könne betrachtet werden als wahre reichsſtän-
diſche Verſammlung im Sinne der früheren Geſetze, daß alſo die
Nothwendigkeit periodiſcher Einberufung einer reichsſtändiſchen Ver-
ſammlung die durch die frühere Geſetzgebung begründet und in
Ausſicht geſtellt wurde, identiſch ſei mit der periodiſchen Einberu-
fung des Vereinigten Landtages, indem den Ausſchüſſen
der Name und die Eigenſchaft einer reichsſtändiſchen Verſammlung
nicht beigelegt werden könne.

Dieſes ganze Argument hängt alſo zuſammen mit der Be-
weisführung, daß Name und Eigenſchaft einer reichsſtändiſchen
Verſammlung im Sinne der früheren Geſetzgebung nur allein dem
Vereinigten Landtage zukommen und in keinem Falle gebunden
werden können an eine andere Art der Verſammlungen, die durch
das Geſetz vom 3. Februar C. eingeführt werden. Auf dieſe Be
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weisführung kommt Alles an, und dieſe iſt auch in der That durch
mehrere Bründe verſucht worden.

Der erſte Grund wird darin geſetzt: das Geſetz vom Jahre
1823 verordne ausdrücklich, daß die künftige reichsſtändiſche
Verſammlung aus den Provinzial Ständen hervorgehen ſolle.
Nun aber gehe, wie auch im Gutachten Seite 5 bemerkt iſt,
nur allein der Vereinigte Landtag wirklich aus den Provinzial-
Ständen hervor, die anderen, durch das Geſetz vom Z. Februar
eingeführten Verſammlungen nicht, alſo könne nur jener, nicht
dieſe Anſpruch darauf machen, als reichsſtändiſche Verſammlung
angeſehen zu werden. Es fragt ſich aber, wie ſollen denn die ande
ren Verſammlungen, die Ausſchüſſe und die Deputation, nach
der Verordnung vom 3. Februar entſtehen Sie ſollen gebil-
det werden lediglich aus Mitgliedern der Stände. Wenn dieſe
Bildung derſelben, dieſe Auswahl derſelben aus Mitgliedern
der Stände auf irgend eine ganz willkührliche Weiſe, z. B.
durch das Loos, angeordnet wäre, ſo würde ſelbſt dann nicht
bezweifelt werden können, daß ſie aus den Provinzial Stän-
den hervorgingen. Aber eine ſolche Anordnung iſt nicht geſche
hen. Das Geſetz vom 3. Februar ſagt vielmehr ausdrücklich,
ſie ſollen nicht nur aus Mitgliedern der Provinzial Stände be
ſtehen ſondern ſie ſollen auch, wie es bei den Ausſchüſſen
heißt, durch die Vertreter der einzelnen Provinzen gewählt
werden, oder, wie bei der Deputation geſagt wird, von den
Ständen dieſer Provinz. Jndem ſie alſo ausſchließend beſte-
hen aus Mitgliedern der Provinzial-Stände und zugleich durch
dieſelben gebildet und gewählt werden ſollen, iſt es in der That
ſchwer zu begreifen, wie ſolchen Verſammlungen, die auf dieſe
ausſchließend ſtändiſche Weiſe entſtehen, die Eigenſchaft verſagt
werden könne, aus den Provinzial-Ständen hervor-
gegangen zu ſein, wie alſo hierin eine Abweichung gefunden
werden möge, ſei es vom Geiſt und Sinn, ſei es vom Wort-
laut des Geſetzes von 1823, nach welchem allerdings die künf-
tige reichsſtändiſche Verſammlung hervorgehen ſoll aus den Pro
vinzial Ständen.

Der zweite Grund iſt daraus hergenommen, daß in meh-
reren Stellen der früheren Geſetze nur von Einer reichsſtän-
diſchen Verſammlung die Rede ſei, nicht von mehreren, daß
alſo die reichsſtändiſche Verſammlung die in Ausſicht geſtellt
und angekündigt wurde, ſtets im Singular erwähnt werde, da-
her alſo dieſer Ausdruck und die damit verbundene Eigenſchaft
nicht bezogen werden könne auf mehrere und verſchiedenartige
Verſammlungen, wie ſie begründet ſind durch die Geſetze vom
Z. Februar d. J. Es wird noch hinzugefügt, die Fortdauer
der früheren Geſetze werde in den Geſetzen vom 3. Februar
ausdrücklich anerkannt, indem dieſe Geſetze vom 3. Februar ſich
nur als Fortbau der früheren Geſetze ankundigten. Gerade aber
in dieſem letzten Ausdruck liegt nicht ſowohl eine Widerlegung,
als vielmehr eine Berichtigung der erſten Behauptung. Jndem
nämlich das Geſetz vom 3. Februar ſich als einen Fortbau der
fruüheren ſtändiſchen Geſetzgebung ankundigt, hat es eben damit
nicht anerkennen wollen, daß die fruüheren Geſetze in ihrer eigen
thumlichen Form und Begränzung fortbeſtehen und nebenher fort-
wirken ſollen. Jene Geſetze vom 3. Februar erklären ſich viel
mehr als eine Fortſetzung und Fortentwickelung derſelben.

Nun iſt nicht zu leugnen und ſchon früher bei einer anderen
Gelegenheit eingeräumt worden, daß zu der Zeit, als die Ge-
ſetze von 1820 und 1823 erſchienen, noch nicht beſtimmt daran
gedacht war, die beſondere Form und Gliederung der ſtändiſchen
Organe einzuführen, wie ſie jetzt aus den Geſetzen vom 3. Fe
bruar d. J. hervorgegangen ſind allein es iſt eben ſo wenig
eine ſolche Form und Gliederung dort verneint, und ich muß
wiederholen es geht aus dem klaren Jnhalte der früh ren Ge
ſetze unzweifelhaft hervor, daß dies Alles abſichtlich damals un

beſtimmt gelaſſen und dem ferneren Ermeſſen und Gutfinden vorbe
halten worden iſt. Daher konnten auch die früheren Geſetze von
mehreren reichsſtändiſchen Verſammlungen, an die ſie nicht
dachten, nicht ſprechen. Sie haben aber eben ſo wenig ein Hin
derniß in den Weg gelegt, daß bei der ferneren Erwägung des
jenigen was fur zweckmäßig befunden wurde, mehrere fur die
Zukunft eingeführt wurden. Jnſofern alſo kann man zwar zu
geben, daß durch die Art des Ausdrucks der früheren Geſetze die
Erwartung erregt ſein mag es werde kuünftig nur eine einzige
reichsſtändiſche Verſammlung erſcheinen aber es kann nicht zu
gegeben werden, daß dadurch fur irgend Jemand ein Recht hier-
aus entſtanden wäre oder, mit andern Worten, es kann nicht
zugegeben werden daß durch den in den fruheren Geſetzen ge
brauchten Singularis irgend eine Beſchränkung des freien, aus-
drücklich vorbehaltenen Ermeſſens begrundet werde, die ſtändiſche
Gliederung ſo einzufuuhren, wie ſie jetzt durch das Geſetz vom
3. Februar d. J. eingeführt worden iſt.

Ein dritter Grund, aus welchem es unwmoglich ſein ſoll,
mehrere ſolche ſtändiſche Organe neben einander anzuerkennen,
welchen allen der Name und die Eigenſchaft einer reichsſtändiſchen
Verſammlung mehr oder weniger zugeſchrieben werden koönne,
ein dritter Grund dieſer Art, ſage ich, wird hergenommen aus
dem abſtrakten Begriffe der Corporation. Es wird nämlich be
hauptet, es liege in der Natur einer jeden Corporation, daß ihre
Functionen nur einheitlich ausgeübt werden kounnen. Da nun
die reichsſtändiſche Verſammlung, welche angekundigt worden,
eine Corporation ſein ſollte, ſo könne nur eine reichsſtändiſche
Verſammlung nach dem abſtrakten Begriffe der Corporation über-
haupt gedacht werden. Gutachten S. 11.) Dieſes Argument
wird ſchon dadurch entkräftet, daß bekanntlich die meiſten und
wichtigſten Corporationen in ihren verſchiedenen Functionen man-
nigfaltig gegliedert ſind, nicht blos in unſerer Städte Ordnung,
ſondern auch in den ſtädtiſchen Verfaſſungen die in Deutſchland
ſeit vielen Jahrhunderten ſich ausgebildet und erhalten haben.
Die politiſchen Funktionen der ſtädtiſchen Gemeinden ſind an ſehr
verſchiedene Organe und Kollegien vertheilt, und es ergiebt alſo
der abſtrakte Begriff der Corporation kein Hinderniß fur eine
ſolche Vertheilung.

Endlich wird noch ein letzter Grund daher genommen, daß
geſagt wird die Krone habe in den fruheren Geſetzen nur den
Vorbehalt gemacht, das Wie hinſichtlich der Einführung
einer allgemeinen Landes Repraſentation zu beſtimmen. (Gut-
achten S. 11, 12.) So wie ſie einmal, was durch die Ge-
ſetze vom 3. Februar d. J. geſchehen ſei, irgend etwas, was
den Namen der Landes-Repraſentation fuhren könne, eingefuührt
habe, habe jenes fernere Recht aufgehört, und es ſei kein an
derer Vorbehalt des freien Ermeſſens in den fruheren Geſetzen
gemacht worden, als lediglich in Beziehung auf den Akt der
Einführung. Nun ſagt aber das Geſetz von 1823 ganz aus-
drucklich: „„Wann eine allgemeine Zuſammenberufung der allge
meinen Landſtände erforderlich ſein wird und wie ſie dann aus
den Provinzial Ständen hervorgehen ſollen, daruüber bleiben die
weiteren Beſtimmungen vorbehalten.“ Hieraus geht nun klar
hervor, daß das frei vorbehaltene Wie ſich nicht blos auf den
Akt der Einfuührung, ſondern gerade vorzugsweiſe auf den Akt
der Bildung, der Zuſammenſetzung, der Organiſation der ver-
heißenen Reichsſtände beziehen ſollte, alſo gerade auf dasjenige,
was in den Geſetzen vom Z. Februar d. J. in der That voll
zogen worden iſt. Es kann alſo nicht zugegeben werden, daß
der Vorbehalt auf den Akt der Einführung beſchränkt geweſen
ſei, denn der freie Vorbehalt bezog ſich vielmehr auf die ganze
Einrichtung.

Es ergiebt ſich nun, wie ich glaube, aus allen dieſen Be
trachtungen daß keiner der Beweiſe zutrifft, wodurch man ver-



ſucht hat darzuthun, daß der Name und die Eigenſchaft der
reichsſtändiſchen Verſammlungen ausſchließlich auf den Vereinig-
ten Landtag bezogen werden duürfe, nicht auf die anderen dane-
ben beſtehenden ſtändiſchen Organe, welche durch die Geſetze
vom 3. Februar d. J. eingefuhrt worden ſind. Erwägt man
unbefangen die Art, wie von reichsſtandiſchen Verſammlungen
in den fruheren Geſetzen die Rede iſt, ſo kann, glaube ich,
kein Zweifel ſen, daß der damalige Ausdruck: „Reichsſtan-
diſche Verſammlung“, durchaus keine andere Bedeutung
hat, als den Gegenſatz gegen provinzialſtändiſche Verſan mlun-
gen zu bezeichnen. Es iſt der Ausdruck: „reichsſtändiſch“
gleichbedeutend mit „centralſtändiſch“, und ſonach glaube
ich, daß die Eigenſchaft und der Name ſolcher reichsſtandiſchen
Verſammlungen nach dem wahren Sinne und Jnhalte der fruü
heren Geſetze eben ſo wohl der einen, als der anderen derjeni
gen Organiſationen zugeſchrieben werden muß, wie ſie die Ge-
ſetze vom Z. Februar d. J. eingeführt haben.

Auf den Antrag des Grafen v. Schwerin ſetzte die
Kurie die Debatte, bis die Ständemitglieder die miniſte-
rielle Rede gedruckt vor ſich liegen hätten, aus.

A Berlin, d. 4. Juni. Der Vereinigte Landtag,
welcher mit dem 6. d. M. zu Ende gehen wuürde, iſt bis
zum 19. d. M., alſo auf 14 Tage verlangert worden, ſo
daß denn am Sonntage, dem 20. die Schließung erfolgte.
Man glaubt indeß zu wiſſen, daß fur den Nothfall bereits
eine nochmalige Verlängerung von acht. Tagen alſo ziem-
lich bis Ende Juni verſtattet worden ſei. Dann wird man
mit den königlichen Propeſitionen und den wichtigſten Pe-
titionen zu Ende ſein. Der Reſt bleibt liegen oder geht
ſo weit thunlich, an die Provinziallandtage. Von einer
Vertagung des Landtages und einer ſpäteren Wiedereinbe-
rufung im Spaätherbſt, die einige Zeit wirklich beabſichtigt
zu ſein ſcheint, durfte man vollkommen zurückgekommen
ſein. Uebrigens hat man jetzt täglich Gelegenheit, ſich in
der Nähe der Deputirten von den Wirkungen zu uberzeu-
gen, welche die Verhandlungen auf das Land hervorbrin-
gen. Faſt allen namhafteren Deputirten gehen poſttaäglich
Briefe zu, worin der Eine dies der Andere das ausſchut-
tet, was ſein Herz bedrängt und wofur er Abhuülfe wuünſcht.
Dies gilt bald öffentlichen bald Privatintereſſen und wird
nicht ſelten durch intereſſante Dokumente, Aktenſtucke, amt-
liche Erlaſſe u. dgl. m. unterſtützt. Nicht minder offenbart
ſich aber auch die Dankbarkeit des Volkes durch Adreſſen,
Deputationen und ähnliche Demonſtrationen. So erſchienen
in dieſen Tagen Abgeordnete der Kattundrucker bei dem
Hrn. v. Beckerath, eine andere Deputation bei dem Fuür-
ſten v. Lichnowsky, eine dritte bei dem Geheimerath
Diergardt, um ſich bei dieſen Standemitgliedern fur
die ihren Jntereſſen gewidmete Aufmerkſamkeit zu bedan-
ken. Wenn indeß in den Zeitungen neuerdings ſogar von
einem großen Feſt die Rede iſt, welches nach einigen Mit-
theilungen die Stadt zum Abſchiede zu geben beabſichtigt,
ſo können wir nicht umhin, an die Fata des ſogenannten
Eröffnungsfeſtes zu erinnern. Es ſcheint uns, als ware
der Grund fur die Realiſirung ſolcher Feſtlichkeiten augen-
blicklich kaum geſicherter als im Anfang. Danach ſind auch
die betreffenden Mittheilungen zu wurdigen.

Die hier jüngſt abgehaltene deutſch-katholiſche Synode
iſt unter den concurrirenden Einfluſſen des Landtages weit
unbemerkter vorübergegangen, als ſorſt geſchehen ware.
Ueberhaupt kann man nicht verkennen, daß das politiſche
Jntereſſe, je länger je mehr alles Andere verſchlingt. Man
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hat hier nur Sinn für die Landtagsverhandlungen und ihre
Reſultate. Wir muſſen es daher auch unſererſeits der Zu-
kunft vorbehalten, die Bedeutſamkeit dieſer zweiten allge
meinen Synode näher zu wurdigen. Denn daß dieſe Be-
deutſamkeit in einem nicht geringen Grade vorhanden iſt,
kann Niemand verkennen. Sie iſt es weniger durch den
Geiſt und die parlamentariſche Bedeutſamkeit der Debat-
ten, welche an ſich viel zu wunſchen ließen als vielmehr
durch den Geiſt und die Conſequenzen der gefaßten Be-
ſchluſſe.

Unſere Kaufmannſchaft ſetzt ihre Betheiligung an der
Linderung des Nothſtandes durch oöffentliche Reisverkäufe
zu wohlfeileren Preiſen noch immer fort. Man erblickt in
den Verkaufsſtunden, namentlich an der Boörſe, ein wah-
res Getummel der Käufer. Da indeß der Verkauf ohne
alle Kontrolle uber die Qualifikation der Käufer geſchiteht,
ſo kann man nicht unbemerkt laſſen, daß gerade jenes Ge-
dränge die Unterſchleife Seitens minder oder nicht Bedurf-
tiger außerordentlich erleichtern wird. S

Vermiſchtes.
Von der Sächſiſchen Grenze. (Eingeſandt.)

Ueber den im Courier Nr. 123 bemerkten, am 25. Mai
ſtattgefundenen Nebel ſtehe hier folgende aus der Beobach-
tung hervorgegangene Mittheilung. Die Vegetation in der
Natur zeigt ſich auch in hieſiger Umgegend, Elſterthal
bei Schkeuditz, wie überall außerordentlich regſam ſämmt-
liche Feldfruüchte, mit Ausnahme des Klees, verſprechen
ſegensreichen Ertrag; auch die Obſtbäume, Aepfel, Birnen,
Pflaumen ſtellen eine reichliche Erndte in Ausſicht. Eini-
ge Bedenklichkeit erregte allerdings der merkwurdige Nebel
am 25. Mai, doch iſt er wohl ohne nachtheilige Folgen
voruübergegangen. Der gemachten Beobachtung ergab ſich
Folgendes: Am Tage des Nebels, der bis ſpät in die
Nacht in den hööhern Regionen noch wahrzunehmen war,
ſo wie noch drei Tage drauf, war gewiſſermaßen ein Still-
ſtand im friſchen freudigen Wachsthum eingetreten; der
Anblick der Gewäachſe gab den Schein, als ob ſie trauer-
ten, beſonders war dies wahrzunehmen an Gerſte, Hafer
und dem Gras auf den Wieſen, ſo wie an dem jungen
Getriebe der Baäume. Kornfelder, welche vorher ſchon
bluheten, ſetzten mit der Bluthe aus und fingen nach einigen
Tagen erſt wieder an. Schon vom dritten Tage nach dem
Nebel zeigten ſich an Korn, Gerſte und Hafer ſehr viel
ſchnell vergelbte Blaätter, desgleichen auch an den Obſt-
beſonders Pflaumenbaäumen, an welchen auch die kleinen
Blätter des jungen Getriebes zuſammengerollt ſich zeigten.
Die jungen Rübenpflanzen, Bohnen, Gurken u. m. ver-
wandelten ihr friſches Dunkelgrun in Blaßzrun. Dieſe Er-
ſcheinungen waren von der Weſt -Nordſeite am bemerklich-
ſten wahrzunehmen, ſo wie auch die Getreidefelder, be-
ſonders Gerſtenfelder, auf welchen der Wuchs fett und
uppig war, am meiſten dem Einfluß ausgeſetzt zu ſein
ſchienen. Jetzt nach acht Tagen zeigt ſich wieder friſche
Thätigkeit im Wachsthum, die vergeibten Blätter fallen
ab, ein Beweis fur die innere Triebſamkeit: und die Heff-
nung erhebt vertrauensvoll das Auge zum Herrn der Na-
tur, von dem alle gute Gabe herabkommt.

Jntereſſant wäre es, wenn man erfahren könnte, ob
in den Miſtbeeten und Treibhäuſern an jenen Tagen nach
dem 25. Mai ebenfalls ein Stillſtand im Wochsthum wahr-
zunehmen geweſen ſei. Beobachtende Gartner könnten
leicht ſolche Mittheilungen geben.

Gebauerſche Buchdruckerei.
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Beilage zu Nr. 129
de s

Zeitung für Stadt und Land.
Montag, den 7. Juni 1847.

Couriers, Halliſcher

Das 21ſte Stück der Geſetz-Sammlung, welches heute ausgegeben
wird, enthalt: unter

Nr. 2843. Die Allerhöchſte Beſtätigungs Urkunde vom 12. April
d. J., betreffend die Vermehrung des
der Wilhelmsbahn Geſellſchaft um 250,000 Thlr. durch
Ausgabe von 3750 Stuck Prioritäts-Obligationen.

„2844. die Miniſterial Erklaärung vom I Mit d. J., betref

fend die Erneuerung der zwiſchen Preußen und Heſſen
Darmſtadt unterm 17. Januar 1817 abgeſchloſſenen
Durchmarſch und Etappen Convention und

„2845. die Ällerhöchſte Kabinets Ordre vom 30. April d. J.,
betreffend die Strafbefugniſſe der Deichkommiſſarien im
Regierungs Bezirk Magdeburg.

Berlin, den 4. Juni 1847.
Geſetz-Sammlungs-Debits-Comltſoir.

Deutſchland.
Sansſouci, d. 3. Juni. Se. Königl. Hoheit der

Erbgroßherzog von Heſſen und bei Rhein iſt nach
Dresden zuruckgereiſt.

Berlin, d. 4. Juni. Se. Maj. der König haben geruht:
Dem Koöniglich negpolitaniſchen Geſandten am hieſigen
Hofe, Baron Antonini, den Rothen Adler- Orden erſter
Klaſſe zu verleihen und

Den bisherigen außerordentlichen Profeſſor Dr. Urlich s
in Bonn zum ordentlichen Profeſſor in der philoſophiſchen
Fakultät der Univerſität in Greifswald zu ernennen.

Se. Königl. Hoheit der Prinz Carl iſt aus der Pro-
vinz Sachſen in Glinicke eingetroffen. Der außerordent-
liche Geſandte und bevollmächtigte Miniſter, Kammerherr
v. Sydow, iſt von Bruüſſel, und der Praſident des Con-
ſiſtoriums der Provinz Sachſen Dr. Göſchel, von Mag-
deburg hier angekommen. Der außerordentliche Geſandte
und bevollmächtigte Miniſter am Kaiſerl. ruſſiſchen Hofe,
General- Major v. Rochow, iſt nach Dresden, der Ko-
nigl. hannoverſche außerordentliche Geſandte und bevoll-
mächtigte Miniſter am hieſigen Hofe, Graf zu Jnn und
Knyphauſen, nach Hannover, und der General-Major
und Telegraphen- Direktor v. Etzel, nach Teplitz von hier
abgereiſt.

Berlin, d. 5. Juni. Se. Maj. der König haben geruht:
Dem Prediger Schnabel in Hobeck, Regierungs Bezirk
Magdeburg, den Rothen Adler-Orden vierter Klaſſe zu
verleihen.

Der Koöniglich großbritanniſche außerordentliche Ge-
ſandte und bevollmächtigte Miniſter am hieſigen Hofe, Graf
v. Weſtmorland, iſt von Neu-Strelitz, Se. Excellenz
der Koöniglich ſächſiſche Wirkliche Geheime Rath v. Lan-
genn, von Dresden und Se. Excellenz der Königlich han-
noverſche Wirkliche Geheime Rath, Graf von der Schu-
lenburg- Wolfsburg, von Wolfsburg hier angekom-
men. Der Koööniglich ſchwediſche General Zoll Direktor,
Frhr. Gyllenhaal iſt nach Hamburg von hier abgeiſt.

Ueber die Kündigung des zwiſchen dem Zollverein und
England beſtehenden Handels und Schifffahrts-Vertrages, ſo

wie über die Aufnahme, den dieſer Akt bei dem Kabinette
von St. James gefunden, haben eine Zeit lang die ſich
widerſprechendſten Geruchte, die zum Theil bereits wider-
legt worden, curſirt; wir ſind im Stande, aus hoöchſt glaub-
wurdiger Quelle bemerken zu koönnen, daß Lord Palmerſton
in der Antwort, welche er auf die erfolgte Kundigung durch
den engliſchen Geſandten in Berlin, Lord Weſtmorland,
hat uüberreichen laſſen, zunächſt erklärt, daß er die Kundi-
gung annähme, ſodann aber ſein Bedauern daruber aus-
druckt, daß der Zollverein dieſe Konvention, nachdem ſie
erſt ſo kurze Zeit beſtanden habe, ſchon wieder aufloöſen
wolle. Zu gleicher Zeit wird in der Note verſichert, daß
England wenigſtens bis jetzt keinen beſonders großen Vor
theil aus dem Vertrage gezogen habe, indem beiſpielsweiſe
im Jahre 1846 nur 4 engliſche Schiffe von einer Tonnen
laſt von 500 Tonnen in die Häfen des Zollvereins in indi-
rekter Schifffahrt eingelaufen ſeien. Aller Wahrſchein-
lichkeit nach wird ſich das engliſche Miniſterium entſchlie-
ßen, einige Konzeſſionen zu machen, ſo daß der bisherige
Vertrag mit etwas groößerem Vortheil fur den Zollverein
wieder auf eine Reihe von Jahren durfte erneuert werden.

Cöthen den 3. Juni. Die Reſultate der in dieſen
Blättern ſchon öfter erwähnten Berathung der Anhaltiſchen
Land und Ritterſchaft ſollen, wie wir aus zuverlaäſſiger
Quelle erfahren ſich dahin herausgeſtellt haben, daß nach
kurzen Debatten einſtimmig beſchloſſen wurde, dem Senior
des Herzogl. Hauſes nochmals die dringende Bitte vor
zulegen: wie Hochſtderſelbe ſich bis zum Schluß die-
ſes Jahres hochgeneigteſt dahin erklären wolle: ob die
Furſten die alte Verfaſſung in voller Kraft wieder auf-
zurichten und anzuerkennen, oder Propoſitionen zu einer
zeitgemäßen Reform zu machen geneigt wären. Nach die-
ſer Friſt wurden die Stände, im Fall des Ausbleibens
ſolcher Erklärung, ungeſäumt ihre Beſchwerde dem Bun-
destage vorlegen. Am Schluſſe der Verſammlung ſollen
von einer Seite entſchiedene Proteſtationen gegen verfaſ-
ſungswidrig ausgeſchriebene Steuern eingereicht ſein. So
iſt es alſo nicht unwahrſcheinlich, daß Anhalt in nicht zu
langer Zeit eben ſo die Theilnahme von Deutſchland in
Anſpruch nehmen wird, wie es mit Holſtein und Schleswig
der Fall geweſen. Dies iſt wohl um ſo ſicherer zu erwar-
ten, als außerhalb der Grenzen Anhalts man kaum eine
Ahnung hat welchen heiligen und verbrieften Rechten und
Verträgen es gilt, die Anerkennung zu ſichern. (V. Ztg.)

Tübingen, d. 28. Mai. Jn der geſtern hier ſtatt
gehabten Generalverſammlung des hieſigen Guſtav- Adolf-
Zweizvereins wurde auch uüber die Rupp'ſche Angelegenheit
verhandelt. Es lagen in dieſer Beziehung drei Anträge des
Ausſchuſſes vor, durch Majorität zu Stande gebracht. Von
der Vergangenheit, d. h. von der Berliner Ausſchließung
Rupps wurde ganz abgeſehen, und es handelte ſich nur
um die Jnſtruktion, welche die Verſammlung einem Depu-
tirten zum Stuttgarter Hauptverein mitgeben wolle, wo

das Verhalten in einer ſolchen Sache auf der Darmſtadter



Hauptverſammlung des GuſtavAdolf- Vereins zur Spra-
che kommen ſoll. Gegen ſämmtliche Antrage des Ausſchuſ-
ſes in dieſer Beziehung wandte ſich Dr. v. Ewald. Er
ſtellte einen Gegenantrag auf dahin gehend, daß zwiſchen
Gebern und Empfaäängern im Guſtav-Adolf- Verein ſo zu
unterſcheiden ſei, daß Jedweder, abgeſehen von allem Glau-
bensbekenntniſſe, geben und zum Deputirten gewählt wer-
den kann, dagegen nur evangeliſche Gemeinden, unirte, re-
formirte, lutheriſche, alſo mit Ausſchluß z. B. der freien
Gemeinden, unterſtutzt werden durfen. So ſehr auch be-
ſonders Profeſſor Maier auf den Widerſpruch eines ſolchen
Antrags aufmerkſam machte, ſo ging derſelbe doch mit
17 gegen 11 Stimmen durch. Zuletzt wurde der Abgeord-
nete nach Stuttgart in der Perſon des Oberhelfers Hau-
ber gewählt. (Am 26. wurde auch in Heidelberg von Geiſt-
lichen der Diöceſe Ober-Heidelberg eine Sitzung abgehalten
und von der Mehrzahl der Anweſenden Mißbilligung uüber
die Ausſchließung Rupp's ausgeſprochen. Das Gleiche ge-
ſchah auch von einer in Sinsheim von Geiſtlichen abgehal-
tenen Sitzung.)

Wien, den 28. Mai. Mit der geſpannteſten Auf-
merkſamkeit ſieht man hierorts der Entſcheidung entgegen,
welche Route der Ueberlandpoſt definitiv eingeräumt wer-
den wird. Es befindet ſich nämlich ſeit einiger Zeit der
Trieſter Groß händler Morpurgo, als Vertreter des oſter-
reichiſchen Lloyd, in Wien, um im Namen einer engliſchen
Geſellſchaft die Conceſſion zum Baue einer Bahn von
Bruck an der Mur uüber Salzburg bis an die Grenze
Baierns zu erwirken, oder, falls der Staat die Strecke
ſelbſt in Angriff nehmen wollte, das noöthige Capital als
Darlehen alsbald anzubieten. Dieſer Antrag wird mit dem
Bemerken unterſtutzt, daß auf der dermaligen Route uüber
Oderberg und Berlin alle Bahnen nur ein einziges Ge-
leiſe beſitzen und man nicht im voraus Tag und Stunde
der Ankunft der oſtindiſchen Poſt wiſſen konne, wonach
die ungehinderte Beförderung rein unmöglich ſei und wel-
ches eine Verſpäätung in der Abfertigung, des nothwendigen
Aufenthalts wegen, unvermeidlich herbeifuühren müſſe. Da-
gegen ſpricht ſich hierorts die allgemeine Vermuthung da-
hin aus es werde der oſtindiſchen Poſt nur die Beforde-
rung uüber Oderberg und ſpäterhin uüber Prag angeboten
werden köonnen, indem es im Jntereſſe Oeſterreichs liegen
muß, der k. k. Reſidenz die möglichſte Centraliſation com-
merzieller Thätigkeit zu gewähren und außerdem es der

Staatsverwaltung nicht gleichgultig bleiben kann, ob eine
Mehrzahl von 200,000 Paſſagieren den Weg uüber Wien
einſchlägt oder durch Oberſteiermark der baieriſchen Grenze
zueilt.

Wien, d. 31. Mai. Perſonen, welche man in ſol-
chen Dingen fur unterrichtet halten darf, verſichern aufs
Beſtimmteſte, unſer Hof habe zwar die Bitte der griechi-
ſchen Regierung um eine dieſſeitige Jntervention oder Ver-
mittlung in dem griechiſch-turkiſchen Zerwuürfniſſe nicht zu
ruckgewieſen, zugleich aber in der betreffenden Ruckäuße-
rung ſeine geringen Hoffnungen auf irgend einen weſent-
lichen Erfolg unter den obwaltenden Verhältniſſen ausge-
druckt. Jn demſelben Sinne ſoll von hier aus an den Hof
in München berichtet worden ſein. Es ſcheint, man be-
ſtehe hier auf ſeiner ſchon fruher ausgeſprochenen Anſicht,
daß ein längeres Zaudern und Hinhalten fur Griechenland
gefahrbringender, als ein Eingehen in die engliſch-ruſſiſchen
Wunſche nach voller Nachgiebigkeit fur die griechiſche Re
gierung verletzend oder demuüthigend ſei.

en -—„-—=„Z

Frankreich.
Paris, d. 1. Juni. Aus Algier, 26. Mai, hat die Regie

rung folgende telegr. Depeſche erhalten „Marſchall Bugeaud
an den Kriegsminiſter. Das ganze Centrum Großkabyliens,
von Bugia bis Setif und Hamza, iſt am 24. d. M. in
einer feierlichen Verſammlung der Repräſentanten von etwa
80 Stämmen organiſirt. Wir haben die Chefs ernannt
und belehnt. Die Kabylen haben eine mäßige Abgabe zu
entrichten, die Communicationen zu ſichern und fur die
Transporte zu ſorgen. Die beiden Colonnen kehren nun in
kleinen Tagmärſchen nach Setif und Algier zuruck, indem
ſie die auferlegten Bedingungen in Vollzug bringen. Jch
bin heute in Algier angelangt“.

Aus London erfährt man, daß die Dampfſchaluppe
der Geyſer“ ſo viel Munition und Bomben, als ſie zu

faſſen vermag, an Bord nimmt und damit direct nach
Liſſabon geht. Sir Charles Napier wird ſich, wie man
ſagt, erſt nach Portugal einſchiffen, wenn der Bulldog
mit Depeſchen zuruckgekehrt iſt.

Paris, d. 2. Juni. Der Moniteur meldet heute,
daß der Vicomte von Carreira, außerordentlicher Botſchaf-
ter und bevollmächtigter Miniſter von Portugal, dem Ko-
nig in einer Privat-Audienz ſein Abberufungsſchreiben und
unmittelbar darauf der Baron von Renduffe, als den Vi-
comte von Carreira in gleicher Eigenſchaft erſetzend, ſeine
Kreditive uüberreicht hat.

Großbritannien und Jrkand.
London d. 29. Mai. Die »Times“ weiſt in ihrem

Boöörſenberichte den franzöſiſchen Finanzminiſter Dumon we-
gen der neulich von ihm ausgeſprochenen Behauptung zu-
recht, daß die Rowland Hill'ſche Portoreform unbefriedi-
gende Ergebniſſe geliefert habe; ſie verſichert, daß im Ge-
gentheile alle Vorherſagungen des Urhebers des Penny-
porto-Syſtems ſich aufs glänzendſte bewährt hätten, und
daß gegenwärtig der Bruttoertrag der Poſt nur noch um
300,000 Pfd. St. hinter dem höchſten Ertrage zuruckſtehe,
den die Poſt jemals unter dem früheren Syſteme geliefert
habe. Dauere der Zuwachs des Poſteinkommens im bis-
herigen Verhältniſſe fort, ſo werde bald jeder Ausfall auf-
hören zumal wenn man durch gewiſſe Reformen in der
Poſtverwaltung mehr Sparſamkeit einfuühre.

Spanien.
Madrid, d. 25. Mai. Das Minſſterconſeil hat ge

ſtern die in London beſchloſſene Jntervention in Portugal
berathen und das betreffende Protokoll vom 21. Mai rati-
ficirt. Die unter dem Befehl des General Concha ſtehende
Jnterventionsarmee beſteht aus 15 Bataillonen Jnfanterie
und 1000 Pferden mit Sapeurs und Artillerie, und muß
die Grenze bereits überſchritten haben.

Madrid, d. 28. Mai. Das Eco del Commercio“
ſagt heute in ſeinen neueſten Nachrichten, die Königin habe,
ganz ihrem freien Willen folgend, beſchloſſen das gegen-
wärtige Miniſterium zu entlaſſen und durch der Freiheit,
dem Thron und der nationalen Unabhängigkeit ergebene
Männer zu erſetzen.

Man ſagt, die ſpaniſche Jntervention in Portugal ſinde
in der Weiſe ſtatt, daß General Concha mit einem Theil
der Armee gegen Oporto marſchire, während ein andrer
Theil in den Norden einrucke, um das von den Jnſurgen-
ten beſetzte Valenza de Minho anzugreifen. Die San Fer
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an Todten und Verwundeten angegeben.

nando-Bank hat 2 Millionen Reale fur die Koſten der Ar-
mee vorgeſchoſſen.

Portugal.
(London, d. 31. Mai.) Der „Sidon iſt am 19.

Mai von St. Ubes zuruück in Liſſabon eingetroffen und hat
von Sa da Bandeira die Antwort uüberbracht, daß er
den am 17. abgelaufenen Waffenſtillſtand nicht er-
neuern könne. Er ſei entſchloſſen, den von der Junta
erhaltenen Befehlen zu gehorchen und dürfe nach dem
Wortlaut derſelben in keine weitere Suspenſion der Feind-
ſeligkeiten willigen, weshalb denn Vorſchläge, welcher Art
ſie auch ſeyen, bei ihm zu nichts fuhren konnten. Jn Fol-
ge dieſer Antwort und der weiter hier eingegangenen Nach-
richt, daß die Dampfboote, welche den Jnſurgenten in St.
Ubes zur Verfügung ſtanden, den Hafen verlaſſen hätten
und nordwarts abgefahren ſeien, wahrſcheinlich um Trup-
pen in Oporto aufzunehmen und nach St. Ubes oder 14
Meilen von Liſſabon in die Bai von Cascaes zu bringen,
ſind die engliſche Fregatte „Amerika“, das Dampfboot
»Polyphemus und die ſpaniſche Fregatte Villa de Bil-
bao von Liſſabon abgeſendet worden, um die drei Steamer
aufzuhalten und ſie an der Erfullung ihres Auftrags zu
verhindern; es kann daruber kein Zweifel entſtehen, daß
die beiden engliſchen Schiffe und das ſpaniſche dieſe Be-
ſtimmung haben obgleich die Befehle, die ſie erhalten, ge
heim ſind. Der ſeiner Zeit von Oberſt Wylde uüberbrachte
kategoriſche Brief Seymour's an Das Antas iſt im „Diario“
erſchienen und hat großen Unwillen unter der Bevölkerung
von Liſſabon erregt; denn man glaubte immer noch, Eng-
land werde neutral bleiben. Von den freiwilligen Batail-
lonen in Liſſabon ſind ganze Schaaren während des Waf-
fenſtillſtands deſertirt und zu Sa da Bandeira in St. Ubes
übergegangen. Viele Einwohner haben daſſelbe gethan.
Ein Bataillon hat allein in 10 Tagen 60 Mann verloren.

Amerika.
Mit dem Poſtdampfſchiffe Caledonia welches in

Liverpool angekommen iſt, ſind neuere Nachrichten aus
Amerika eingegangen. Die Megxikaner unter Santa
Anna haben am 18. April bei Cerro-Gordo eine große
Niederlage erlitten. Der Verluſt der Mexikaner wird auf
300, der der Amerikaner unter General Scott auf 250

Santa Anna iſt
mit einigen 1000 Mann in der Richtung von Jalapa ge-
flohen. Die mexikaniſche Armee iſt vollſtändig desorgani-
ſirt. Santa Anna's Wagen, Papiere u. ſ. w. ſind in die
Hände der Amerikaner gefallen. Jalapa und Perote wer-
den von den Amerikanern eingeſchloſſen, Tuspan iſt bereits
genommen. Jn der Hauptſtadt Mexiko ſind zu einer Ver-
theidigung noch keine Anſtalten getroffen.

Vermiſchtes.
Berlin. Die hieſige Ztg.-Halle enthält folgenden

Landtags-Actien-Bericht: Preußen iſt um 50 pCt. geſtiegen;
Deutſchland ſteigt fortwährend der König hat perſonlich
300 pCt. gewonnen Radikale ſind beinah auf Null geſun-
ken; Orthodox-Dogmatiſche ſtark gefallen; Bureaukraten
werden wahrſcheinlich den alten Stand nie mehr erreichen;
Abſolutiſten weichen auch; Proletarier und Bedrängte ſind
im Steigen und werden wohl auf pari kommen. Ueber-
haupt ſcheint ſich zum allgemeinen Beſten eine vollſtändige
Ausgleichung vorzubereiten.
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Breslau. Die hieſige Kaufmannſchaft hat zur
Arbeitsbeſchäftigung derer, die augenblicklich keine Arbeit
erlangen konnen, beſonders der brodloſen Fabrik Arbeiter,
5000 Rthlr. ausgeſetzt, doch dabei beſtimmt, daß nur ſol-
che Arbeiten vorgenommen werden ſollen, die nicht aus
ſtädtiſchen Mitteln fruher oder ſpäter doch gemacht werden
muüßten, alſo keine Arbeiten im Jntereſſe der Kämmerei-
Kaſſe. Die Stadtverordneten erließen ein Dankſchreiben an
die Kaufmannſchaft.

Den 26. Mai hatten die vor den Treibhäuſern des
botaniſchen Gartens zu Karlsruhe gepflanzten Traubenge-
laände beinahe gänzlich verbluht; was einen neuen Beweis
giebt, daß guunſtige Witterung ſchnell auch eine ſpät erwa
chende Vegetation einzuholen vermag. Jn Lahr fand man
ſchon viele Kirſchen auf dem Markte.

Der Bau an dem wahrend der großen Ueber-
ſchwemmung 1844 beſchädigten Pfeiler der Elbbrucke in
Dresden hat wieder begonnen und der jetzt niedrigere
Waſſerſtand wird deſſen raſches Fortſchreiten begunſtigen.
Das erzene Crucifix, welches damals mit einem Theile des
Pfeilers in die Tiefe ſturzte, iſt noch nicht aufgefunden.

Erfurt, im Mai. Eine Volkszählung ergab eine
Geſammtbevölkerung des Regierungsbezirks von 337,252
Köpfen, welche die vom Jahre 1843 von 329,310 um
7,942 uberſteigt. Von dieſen 337,252 Individuen gehören
238,436 der evangeliſchen, 96,913 der katholiſchen Konfeſ-
ſion, 1454 der judiſchen und 2 der griechiſchen Religion,
endlich 1 der Sekte der Mennoniten an, und 446 ſind ka
tholiſche Diſſidenten.

Jn Birmingham befindet ſich eine Fabrik von Pa-
piermoöbeln, und hat bereits ſo großen Beifall gefunden, daß
gegenwärtig ſchon mehr als fuünfhundert Arbeiter beſchaftigt
ſind. Fur Rechnung der Königin von Spanien ſind folgende
Moöbelſtucke mit der feinſten Politur, und die weder durch
Hitze noch Kälte ſchwinden und ſpringen, mit Gold und Perl-
mutter ausgelegt, angefertigt worden Ein Sopha mit Kiſ-
ſen und mit karmoiſinrothem Sammet uüberzogen, ein So-
phatiſch, ein Damen Sekretair, mehrere Arbeits und Schach-
ſpieltiſche, vier Fauteuilles, vierundzwanzig Seſſel mit kar-
moiſinrothem Sammet uüüberzogen, vier Trümeauxtiſche und
ein Blumentiſch. Die ſämmtlichen Möbel ſind dauerhafter
als ahnliche von Holz, und geſchmackvoller gearbeitet als je
der geſchickteſte Tiſchler zu arbeiten vermöchte. Bis jetzt iſt
aber der Preis noch ſehr hoch. Die Königin von Spanien
hat für dieſe genannten Gegenſtände 2000 Lſtr. (14000 Thlr.)
bezahlen müſſen.

Der Thyroler Angerer aus Voölders, insgemein
der Wieſeler genannt, iſt in dem Dorfe Wattens, wo er
die ihm vom Staate bewilligte Penſion in Ruhe genoß,
geſtorben. Angerer war 68 Jahre alt und ein ruſtiger Greis,
der noch immer als Landesſchützenhauptmann die kampf-
fähige Jugend Dettenbergs anführte. Er war einer der
Vertrauten des Andreas Hofer und einer der entſchloſſenſten
Führer der tyroliſchen Jnſurgenten.

Morgen Dienstag den 8. Juni, Abends 6 Uhr

Verſammlung der Singakademie
im Saale des Kronprinzen.

Der Vorſtand.



Eiſenbahnen.
Jn dem Berichte uber die General Verſammlung der

Tyhuringiſchen Eiſenbahn- Geſellſchaft vom 31. Mai (Bei-
lage zu Nr. 127 des Couriers) muß es heißenRech dem vorgelegten Amortiſationsplane wurde es dadurch mög

lich, die Actien binnen 82 Jahren ſämmtlich einzulöſen c. c.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Halle, den 5. Juni.

eizen 5 A bis 5 3 W 9oggen 4 3 4 12Gerſte 3 1 p 2 5Hafer e 15 20Magdeburg, den 4. Juni. (Nach Wispeln.)

Weizen 117 GerſteRoggen 96 100 Hafer 38 42
Berlin den 3. Juni. Marktpreiſe vom Getreide.

Zu Waſſer:
Weizen (weißer) 4 19 2 auch 4 18
Roggen 3 27 7 auch 3 25 2roße Gerſte 2 26 5 auch 2 21 7

afer 1 23 J 1 auch 1 20 S 9
Erbſen ſchlechte Sorte) 3 24 auch 3 21 6 S.
Pies Schock Stroh 8 2. ra o roh 8 1 auch 7Der Centner Heu 1 10 e 1
Der Scheffel Kartoffeln 1 10 auch 1 metzenweis à 2

6 auch 1 M 6
Branntwein-Preiſe.

Die Preiſe von Kartoffel Spiritus waren am
28. Mai 1847 47 (frei ins Haus gelie29. 45 46 fert) pr. 200 Quart31. v t 2 a 54 oder 10,8001. Juni 55 38 ngch Tralles.2. 38 39 Korn-Spiritus ohne3 38 381/, Geſchäft.Berlin, den 3. Juni 1847.

Die Aelteſten der Kaufmannſchaft von Berlin.
Leipzig, den 4. Juni.

Nach Hresdner Scheffeln.
Weizen 10 7 Nr. bis 10 20 Nr.Roggen i SGerſte 6 25 7Hafer 3 5 323 10r 6 71W. übſen 6 eS. Rübſen

Oel, der Etr. 11 7 2
Waſſerſtand der Saale bei Halle.

am 5. Juni Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 3 Zoll.
am 6. Juni Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 3 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 4. Juni: 32 Zoll unter 0.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin, den 5. Juni.

Zf.Brief. Geld. Zf.Brief. Geld.St. SchuldSch. 31/, 93 92 Pomm. Pfndbr. 31 94
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 3 95Scheine. 952 95 Schleſiſche do. 31 097
Kur u. Neum. do. Lt. B. ga-Schuldverſchr. 31/, 90 S rant. do. 3

Berliner Stadt

uce dh 3 93pr. Pfandbr. 31 935 93 Frdrchsd'or. 137 131Großh. Poſ. do. 4 1021 S Zarwer S 12 i in
do. do. 3/, 93 92 Gold al marc.

Oſtpr. Pfandbr.3 95 Disconto 4 5
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Eiſenbahn Actien.

Volleing. f. 3f.Amſt. Rott. 4 (93 G. Rhein. Stm. 4 85 B
Arnh. Utr. do. P. Obl. 4 SBrl. Anhalt.! 4 [109 B. do. v. St. gar. 3
do. do. P. Obl.. 4 Sächſ. Bair. 4 87 B.
Berl. Hamb. 4 109 B. Sag.-Glog. 4 S
do. P. Obl. 4 98 B. 97 bz. do. P. Obl. 4

Brl. Stettin 4 108 a bz. St. -Vohw. 4Bonn Köln. 51 Thüringer. 4 (94 B.
Bresl. Freib. 4 W.-B. C. -0. 4 86 Gdo. do. P. Obl.. 4 Zarsk. Selo.
Cöth. Bernb.. 4 eCr. Ob. Schl. 4 78 B. Quittungs- SDüſſ. Elberf. 4 106 B. Bogen. 5
do. do. P. Obl.) 4 91 G. a 49
Gloggnitz. 4
Hmb. Bergd. 4 Aach.Maſtr. 20 83 B.Kiel-Alton. 4 109 B. Berg. Märk. 50 83 G.Leipz. Dresd. 4 Berl. Anh. B. 45 101 B.
Magd. Hlbſt. 4 Bexb. Ludwh. 70
Magd. Leipz. 4 h Brieg-Neiſſe. 55 S
do. P. Obl. 4 Chemn. Riſa. 80 sN. Schl. Mk. 4 88 bz. Köln Mind. 80 (91 a 93/, bz. u. B.
do. P. Obl. 4 913 G. d. Thür. V. 20 843 B.
do. P. Obl. 5 1013 bz. Dresd. Görl. 90

Nrdb. K. Fd. 4 Löb. Zittau. 70
OSchl. Lt. A. 4 1041 G. Magd. Witt. 20 86! B.
do. P. Obl.. 4 Mecklenburg.60 74 G.do. Lt. B. 4 99 B. Nordb. F. W. 60 73 a bz.

Potsd. Mgd. 4 922 B. Rh. St. Pr. 70 90 B.do. P. A. B. 4 91 G. Starg. Poſ. 30 841 B
do. do. 5 101, G. St. Vohw. 90 S

(Schluß der Börſe 3 Uhr.)

Leipzig, den 4. Juni.

i Ange Staatspapiere. Ange-Staatspapiere. boten. Actien i boten. Geſucht
Königlich Sächſiſche K. K. Oeſtr. Metall.
Staats- Papiere pr. 150 fl. Conv.à 39 im 14 F. à 59/,) lauf. Zinſen 2von 1000 u. 500 91 1à4 à 1039 im
kleinere S à 3 14 F. Sdo. do. v. 500 998

Königl. Sächſ Land
rentenbr. à 3 Pr. Frdrd'or. à 5
im 14 F. auf 1000 avon 1000 u. 500 92 And. ausl. Louisd'or
kleinere S S à 5 nach gerinKönigl. Pr. Steuer germ Ausmünzfu-
Kredit Kaſſenſch. ßer auf 1001 117à 39 im 20fl. F. Conv. Spec. u. Gld
von 1000 u. 500 88 2 auf 1000kleinere S idem 10 u. 20 Kr.Leipz. Stadt Obli- auf 100h 27gationen à 39 im
14 F.von 1000 u. 500 90 Act. d. W. B. pr. St.

kleinere m a 103 mSächſ. erbl. Pfand Leipz. Bank Actien
briefe à 3 à 250 pr. 100 167 Svon 500 Eeipz Oresd. Eiſnb.von 100 u. 25 J Actien ä 100
S. lauſitzer Pfand- pr. 100 116 ebriefe à 39 s ächſiſchBaier. do.S. lauſitzer Pfand pr. 100 87 sbriefe à 3 S Sächſiſch- Schleſ. do
Lpz.-DOrsd. Eiſenb. pr. 100P.-Obl. à 3/, 104 Chemnitz Rieſaer
K. Pr. St. Schuldſch. do. à 100 pr. 1000 59
à 3/, in Pr. Ct. Löbau Zittauer do.

pr. 1000 pr. 1001 56/,Hamb. Feuerk.-Anl. Magd.-Lpz. do. incl. e
à 3 (300 Mk. Div. Scheine do.
Bco.150 S pr. 100h 209d. h. Steuer Kredit und Staats Schulden Kaffenſcheine.

S
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Fremdenliſte.
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Goldnen Löwen Die Hrrn. Kaufl. Zeiſing a. Kolberg, Ganſo a.
Angekommene Fremde vom 4. bis 6. Juni.

Im Kronprinzen Die Hrru. Rittergutsbeſ. Graf zu Solms m.
Gem. a. Pouch, Baron v. Langenn m. Gem. a. Bitterfeld. Hr.
Graf Medem Wielhorsky m. Dienerſch. a. Petersburg. Frau
Gutsbeſ. v. Treskow a. Friedrichsfelde. Frau v. Engfort a.
Berlin. Hr. Lieut. v. Treskow a. Rathenow. Hr. Partik.
Schlegelberger a. Tilſit. Die Hrrn. Gutsbeſ. Streiber a. Eiſe-
nach, Elvert a. Berlin. Die Hrrn. Kaufl. Deſonay a. Eupen,
Friedemann a. Wien, Boörner a. Stuttgart. Frau Grafin v.
Hohenthal nebſt Dienerſch. a. Leipzig. r. Landrath v. Kroſigk
nebſt Fam. u. Hr. Lieut. v. Montebre a. Hohen Erxleben. Hr.
Lieut. v. Rochow a. Eisleben. Hr. Geh. Ob.Reg.Rath v. Beyn
hauſer a. Berlin. Hr. Gutsbeſ. v. Klipphauſen a. Breslau. Hr.
Advok. Grunert a. Braunſchweig. Hr. Dr. phil. Behrnaner a.
München. Die Hrrn. Kauflt. Kabiſch a. Leipzig, Leo a. Berlin,
Seelig a. Aachen.

Stadt Zürich Frau Grafin zu SolmsBaruth m. Fam. u. Die-
nerſch. a. Barüth. Die Hrrn. Kaufl. Gebr. Pintus u. Bartel
a. Magdeburg, Beſchutz u. Wuſthoff a. Berlin, Behrend a.
Hamburg, Fanger a. Chemnitz. Hr. Kämmerer Roth m. Frau
a. Weimar. Hr. rer Glaäſer a. Dorndorf. Die Hrrn. Kaufl.
Waldhauer a. Crefeld, Arentz u. Kramer a. Berlin, Droyſen
a. Chemnitz, Gerder a. Merane, Welber a. Um, Schäfer a.
Magdeburg Fritzſch a. Cöln.

Heiligenſtadt, Thomas a. Dresden Kahlenberg a. Leipzig. Hr.
Gand. Vogel a. Wurzen. Hr. Buchhdlr. Wille u. Hr. Commis
Schindler a. Leipzig. Hr. Amtm. Hollmann a. Brandenburg.
Die Hrrn. Kaufl. Richter a. Merſeburg, Funge a. Apolda, Fried
länder a. Berlin. Hr. Buchhdlr. Geisler a. Leipzig. Hr. Bat.
Arzt Jager a. Neuhaldensleben. Hr. Fabrik. Brihomann a.
Hamburg. Hr. Oekon. Lonhardi a. Hannover.

Schwarzen Bär: Die Hrrn. Kaufl. Schichterſen a. Wiesbaden,
Lauterbach a. Hamm. Hr. Buchhdlr. Keßler a. Nimwegen. Die
Hrrn. Kaufl. Muünnich a. Schwarzenberg, Hellmann a. Neuſtadt.
Hr. Geſchaftsm. Mainzer a. Mühlhauſen. Hr. Muſikus Chan-
nitzer a. Gotha.

Stadt Hamburg Die Hrrnu. Kaufl. Bergmann u. Schreiber a.
Berlin, Rehmann a. Leipzig, Röder a. Braunſchweig. Hr. Ju-
ſtizrath Neſſer a. Stuttgart. Hr. Jntendantnr Aſſeſſor Wahn
ſchaffe a. Magdeburg. Hr. Paſtor Tauer a. Alsdorf. Hr. Pfar
rer Meyer m. Frau u. Frl. Haſenmeyer a. Hongeda. Die Hrrn.

Storbitz a. Berlin, Lehnhof a. Hannover, Katz a.
reslau.

Goldne Kugel: Hr. Kaufm. Heſſe a. Nergau. Hr. Maurermſtr.
Spengler m. Tochter u. Hr. Apoth. Temperhauſen m. Tochter

a. Allſtadt. Hr. Fabrikbeſ. v. Heidenreich a. Allſegeln. Die
Hrrn. Kaufl. Mörsberg a. Rudolſtadt, Jager a. Elberfeld, Po

Goldnen Ring: Die Hrrnu. Kaufl. Häslinger a. Heiligenſtadt,
Petermann a. Putzlingen. Hr. Farbereibeſ. Kleinſchmidt a.
Berlin. Hr. Kammermuſik. Jacobi a. Altenburg. Hr. Fabrik.
Lamprecht u. Hr. Kaufm. Heymſtaädt a. Berlin. Hr. Kaufm.
Frohberg a. Leipzig. Hr. Gutsbeſ. Drebitz u. Hr. Verw. Wer
ner a. Pahlhauſen.

ſchel a. Homburg.
Zur Eiſenbahn Hr. Graf v. Griesheim nebſt Fam. u. Dienerſch.

a. Paris. Hr. Fabrik. Heyroth u. Hr. Kaufm. Liebrecht a.
Magdeburg. Die Hrrn. Kaufl. Jacob u. Graue a. Breslau, Bu
cher a. Deſſau, Ehrhardt u. Scheurt a. Erfurt. Hr. Prediger
Seitler a. Lauwitz.

e e e

7 rung

Bekanntmachungen.
Obſt- Verpachtung.

Auf
den 17. Juni d. J. Vormittags

9 Uhr
ſoll im Hennig'ſchen Garten die diesjäh-
rige Obſtnutzung an Süß- und Sauerkir-
ſchen und Kernobſt an der Bitterfelder,
Leipziger, Halliſchen und Stumsdorfer
Straße und auf den Plantagen an der
Stadt Zörbig, an den Beſtbietenden un
ter den bekannt zu machenden Bedingun-
gen verpachtet werden.

Zörbig, den 3. Juni 1847.
Der Magiſtrat.

Die beiden, dem hieſigen Brauer- Ver
ein zugehörigen, hierſelbſt belegenen, mit
guten Kellerräumen und Malzböden ver-
ſehenen Brauhäuſer, worin bisher Bier
und reſp. Broihan gebraut worden, ſollen
ſammt den dazu gehörigen, in gutem Stande
befindlichen Braugeräthſchaften einzeln auf
6 Jahre vom 1. April 1848 bis dahin
1854 anderweit verpachtet werden. Jm
Auftrage der Vorſteher des Vereins habe
ich dazu

einen Termin auf den 19. Juli d. J.
Nachmittags 3 Uhr im Gaſthofe zum
goldenen Löwen hierſelbſt

anberaumt, wozu Pachtluſtige eingeladen
werden. Die Bedingungen liegen zur Ein-
ſicht in meinem Geſchäftszimmer bereit, und
werden auf portofreie Anfragen und gegen

Erſtattung der Copialien abſchriftlich mit-
getheilt.

Aſchersleben, d. 27. Mai 1847.
Der Juſtiz Commiſſarius

Dürre.
h emeeerereern—————=—

Ein junges elternloſes Mädchen von
Stande, welches bisher die Wirthſchaft voll-
ſtändig erlernt und von früher Jugend
auf eine ſolche Bildung und Erziehung ge-
noſſen hat, daß ſie nun ſelbſt fähig iſt,
eine Dame höheren Standes in der Eigen-
ſchaft einer Geſellſchafterin zu unterhalten,
die Wirthſchaft in allen ihren Theilen zu
führen, oder auch Kinder aus guter Fa-
milie zu leiten und zu erziehen, wünſcht
von Jotzanni d. J. an in einer gebildeten
Familie eine Stelle in einer der genannten
Eigenſchaften zu übernehmen.

Das bezeichnete Mädchen iſt im Stande,
gute Zeugniſſe aufzuweiſen, und macht we-
niger auf hohen Gehalt, als auf eine ſtan-
desgemäße, humane Behandlung Anſpruch.

Bezügliche- frankirte Briefe, mit S. N.
No. 3 bezeichnet, befördert die Expedition
d. Couriers.

Wein-Auction
Fortſetzung Mittwoch den 9. Juni von
Vormittags 9 Uhr an im Hauſe Nr.
883 am Klausthor. Diesmal kommen
größtentheils feine franzöſiſche Rothweine
zum Verkauf.

r

Guts- Verkauf.
Eingetretener Fa milienverhältniſſe halber

ſoll in der Nähe von Naumburg ein
ſchönes Bauergut, wozu 124 Morgen Feld
und Holz und circa 2 Morgen Gärten ge
hören mit Vieh, Schiff, Wagen und Ge
ſchirr, Vorräthen aller Art und der dies
jährigen Erndte, kurz wie es ſteht und
liegt, aus freier Hand verkauft werden.
Die Wirthſchaftsgebäude ſind in ganz gu
tem Zuſtande und erſt ſeit 30 Jahren neu
erbaut. Die Felder eignen ſich ganz vor
züglich zu Raps-, Weizen und Kleebau,
ſind ſpeciell ſeparirt, liegen in 5 Plänen
und in der beſten Lage der Flur. Lehnen
und Zinſen ſind abgelöſet und die übrigen
Abgaben ganz unbedeutend. Bei dem
Gute kann die Branntweinbrennerei betrie
ben werden, wozu die Geräthe vorhanden
ſind. Auf dem Gute können circa 200
Stück Schafe gehalten werden. Die Hälfte
des Kaufpreiſes kann darauf ſtehen bleiben.
Die nähere Auskunft ertheilt

der Ref. Fahr zu Grochlitz
bei Naumburg.

Pulverweiden.
Heute, Montag, Geſellſchaftstag und

Unterhaltungsmuſik.

Eine neue Sendung Mahagoni-Holz er
hielt ich und empfehle ſolches zu billigen
Preiſen. K. H. Uhde in Halle.



C Billiger Güter- Verkauf.
1) Ein freies Allodial Rittergut in

Weſtpreußen, 11 Meilen von Danzig
und Meile von der dahinführenden
Chauſſee entfernt, mit einem Areal von
4530 magd. Morg. inel. 1206 Morgen
Wieſen und 603 Morg. mit Eichen und
Buchen gut beſtandener Forſt guter

Gerſten und Roggen Boden in 8
Schlägen mit einer Winterſaat von 450

Scheffel, einem Heuertrage von 400 vierſp.
Fudern, exol. Klee, einer Schäferei von
1000 Häuptern, großer Brennerei, derglei-
chen Ziegelei, bedeutender Garten Nutzung,
guten Gebäuden, vollſtändigem Jnventa-
rium, nur mit 75 Thlr. Grund Abgaben
belaſtet, für 55,000 Thlr. mit einer An
zahlung von nur 8000 Thlr.

2) Ein freies Allodial- Rittergut, nebſt
2 Vorwerken und 6 zinspflichtigen Dör-
fern, 6 Meilen von Danzig entfernt und
hart auf einer dahinführenden Chauſſee be
legen, mit einem Areal von 6466 magd.
Morg. exel. Bauer-Ländereien und inel.
2450 Morg. gut und mittelmäßig mit Ei-
chen, Buchen und Kiefern beſtandener Forſt
u. 402 Morg. größtentheils Rieſel-Wieſen,
durchweg guter Roggen-Boden, das Haupt-
gut in 19 Schlägen die Vorwerke ſind
verpachtet mit einer Winter Saat von
230 Scheffel, einem Heuertrage von 150
vierſp. Fudern, excl. Klee u. dem Heu-
ertrage der Vorwerke, großartiger Ziegelei,
Fiſcherei, 2152 Thlr. baaren Gefällen, gu-
ten Gebäuden, vollſtändigem Wirthſchafts-
Jnventarium im Haupt-Gute das Nutz-
Vieh fehlt nur mit 56 Thlr. Grund
Abgaben für ſämmtliche Güter belaſtet, für
60,000 Thlr. mit einer Anzahlung von
15,000 Thlrn. ſoll Familien- Verhältniſſe
wegen durch das Commiſſions- und Erkun
digungs- Bureau für Oſt- und Weſtpreu-
ßen 2c. 2c. zu Elbing ſchleunigſt verkauft
werden. Specielle Beſchreibungen ertheilt
unentgeldlich G. A. Herzog zu Qued-
linburg, Steinweg Nr. 942.

Guts- Verkauf.
Ein hübſches Landgut in der Nähe von

Torgau, mit neuen Gebäuden und circa
100 Morgen Feld und Wieſe, ſoll eines
Sterbefalles wegen wie es ſteht und liegt
mit der geringen Anzahlung von 1500
Thlr. übergeben werden. Frankirte Nach
fragen mit N. B. bezeichnet wird die Ex-
pedition des Couriers unmittelbar an den
Beſitzer des Gutes befördern.

m wD

Kalk Dienstag den S. d. in der Zie
gelei zu Trotha

Mö el de Prusse.
Heute, Montag, Militair-Concert.
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Militair-Conecert.
Heute, Montag den 7. Juni Garten

Concert und Abends Tanzmuſik im Sa-
lon bei Herrn Ratſch in Böllberg.

Ein in der Landwirthſchaft, ſowie im
Kochen, Waſchen und Plätten geübtes
Mädchen ſucht jetzt eine andere paſſende
Stelle. Näheres Leipzigerſtraße Nr. 288.

Geſuch. Ein militairfreier junger
Mann, der die Oekonomie gründlich er-
lernt und ſchon mehrere Jahre als Ver-
walter conditionirt hat, ſucht zu Johanni
d. J. eine andere Condition, auf Verlan-
gen auch ohne Gehalt. Näheres hierüber
ſagt auf portofreie Anfrage Herr Zwan-
ziger in Halle auf dem Strohhof.

Die diesjährige Kirſch- und Obſt -Nu-
tzung des Ritterguts Beuchlitz ſoll an
einen ordentlichen Mann aus freier Hand
verpachtet werden. Herzog.

Bekanntmachung.
Auf der Braunkohlengrube Neptun

bei Oſendorf werden nach wie vor gute
Formkohlen die Tonne zu 2 Sgr. ver-
kauft, und hiermit beſtens empfohlen.

Der Schichtmeiſter
Heinrich II.

Der zum 12. d. M. zu Plötz anbe-
raumte Obſtverpachtungs-Termin wird hier-
durch aufgehoben.

Einen fehlerfreien Apfelſchimmel, 5 Jahr
alt, weiſet zum Verkauf nach

Halle. A. Tauſch,Brüderſtraße Nr. 205.

Die dem Rittergute Zſchepkau zuge-
hörigen Sauerkirſchen ſollen Freitag den
11. Juni d. J. Morgens 10 Uhr auf
dem Gute ſelbſt meiſtbietend verpachtet und
die Bedingungen vor dem Termine bekannt
gemacht werden.

Franzöſiſche und Wiener
Umſchlagetücher

in allen Farben und
feine Sommertücher

in verſchiedenen Stoffen empfiehlt als neu
angekommen C. E. Stracke.

eerreeeèeeh

Ein Gaſthof erſten Ranges in einer
Anhaltiſchen Reſidenzſtadt, ſoll unter ſehr
annehmbaren Bedingungen verkauft werden.

Nähere Auskunft in meiner Expeditien,
Magdeburger Straße Nr. 334.

Cöthen, am 3. Juni 1843.,
Dr. Jannaſch, Adv.

W FWJSDòSdÄodbovd——dvddd—vsdsvvbddddddvvvvo s

Literatur der Votanik.
Jn meinem Verlage erſcheint und iſt durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Thesaurus literaturae bo-
tanicae

omnium gentium inde a rerum bota-
nicorum initiis ad nostra usque tem-
pora, quindecim millio opera recen-

sens. Ouravit Priteget.
Jn acht Lieferungen.

Gr. 4. Jede Lieferung auf feinſtem Ma-
ſchinenpapier 2 Thlr. auf Schreib Velin-

papier 3 Thlr.

Ueber Plan und Jnhalt dieſes fur die
botaniſche Literatur ſehr wichtigen Werkes
hat ſich der Verfaſſer in einem der erſten
Lieferung, welche ſo eben ausgegeben wor
den iſt, beigedruckten Proſpecte ausfuhrlicher
ausgeſprochen, und die Verlagshandlung hat
nur die Bemerkung beizufügen, daß die
ubrigen Lieferungen in einer ununterbro-
chenen Folge in regelmäßigen Zwiſchenräu-
men erſcheinen werden.

Leipzig, im April 1847.
F. A. Brockhaus.

Jn meinem Verlage iſt ſo eben erſchienen
und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Fauna der Vorwelt
mit ſteter Berückſichtiguug der le

benden Thiere.
Monographiſch dargeſtellt

von

Dr. C. G. Giebel.
Erſten Bandes erſte Abtheilung:

Die Säugethiere der Vorwoelt.
Gr. 8. Geh. 1 Thlr. 18 Ngr.

Nach dem Plane des Verfaſſers wird der
erſte Band dieſes Werkes die Wirbel-
thiere (Saugethiere, Vögel, Amphibien
nnd Fiſche), der zweite Band die Glie-
derthiere (Jnſekten, Spinnen, Krebſe
nnd Wuürmer), der dritte und vierte Band
die Bauchthiere (Mollusca, Cephalo-
phora, Acephala, Radiaten, Polypen und
Jnfuſorien) enthalten. Jede Abtheilung
bildet ein fur ſich beſtehendes Ganzes.

Leipzig, im April 1847.
F. A. Brockhaus.

W

Echt ſteyerſche Wildemann- und Gems-
kopfSenſen, Prima-Qualität, ſowie auch
Futterklingen, Sicheln und Schnittemeſſer,
baierſche Senſenſteine u. dgl. mehr, alles
von mir ſelbſt ausgeſucht und für jedes
Stück Garantie leiſtend, empfiehlt

Lauchſtädt, den 5. Juni 1847.
C. A. Heyne, Nadler,
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Färberei- Verkauf.
h bin ich geſonnen, meinWohnhaus in Artern, wo ſeither die Färberei

ſchwunghaft betrieben, unter der Nr. 192 u. 93
aus freier Hand zu verkaufen, wozu ich Termin
im benannten Hauſe

Sonnabend den 26. Juni d. J.
Nachmittags 2 Uhr

anberaume; unter annehmbaren, vorher bekannt
zu machenden Bedingungen ſchließe ich auch vor
dem Termine ab. Es eignet ſich das Haus durch
die lebhafte Leipziger Straße zu jedem Geſchaft,
vorzuglich fur Farberei und Gerberei, weil Fließ-
waſſer durch Röhrenfahrt im Gehöfte ſelbſt zu-
gefuührt wird.

Artern, den 3. Juni 1847.
Chr. Anhalt.

e Ausverkauf.Jch ſehe mich veranlaßt, mein gut aſſortirtes Schnitt- und Modewaaren-Lager
baldmöglichſt zu räumen und verkaufe ſämmtliche Waaren zu ſehr herabgeſetzten, jedoch

feſten Preiſen. S. M. Friedländer am Markt.
Mein Lager von ganz abgelagerten echten

Havannaga-, Bremer und Hamburger Cigarren, ſo-
wie auch verſchiedene Sorten Rauch- und Schnupf
tabacke nebſt allen Material- Waaren erlaube ich
mir hierdurch aufs Beſte zu empfehlen.

Christian Kind,
Domplatz Nr. 1030.

Es werden hieſige, ſowie auch auswär-
tige Beſtellungen zum Gardinen- Anftecken
angenommen und pünktlich beſorgt von
Emilie Hotze, wohnhaft in der großen
Ulrichsſtraße Nr. 69.

Ein großes Lager Sommer-
und Schlafröcke

iſt mir zum reinen Ausverkauf übergeben
worden und ſtelle, um ſolches ſchnell zu
räumen die billigſten Preiſe.

F. Körner,
Halle, Leipzigerſtraße, der alten Poſt

gegenüber.

Auf der Ziegelei in Salzmünde ſind
zu den thönernen Oefen, welche daſelbſt
ſchon immer gefertigt werden jetzt auch
die nöthigen Unteröfen, Kochöfen, ſowie
andere Eiſenwaaren billigſt zu haben.

Obſt- Verpachtung.
Donnerstag den 10. Juni, Nachmit-

tags 3 Uhr, ſollen die hieſigen Süß- und
Sauerkirſchen unter den im Termin bekannt
zu machenden Bedingungen meiſtbietend ver
pachtet werden ein Theil der Pacht muß
beim Zuſchlage entrichtet werden.

Granau bei Halle, den 3. Juni 1847.
Fr. Hart.

Kirſchen- Verpachtung.
Die diesjährige Süß- und Sauerkir-

ſchenNutzung der Domaine Sittichen-
bach ſoll

den 12. Juni d. J. Nachmittags
2 Uhr

in daſiger Schenke unter den im Termin
bekannt zu machenden Bedingungen meiſt
bietend verpachtet werden.

Obſt- Verpachtung.
Die Nutzung des diesjährigen Obſt-

ertrags auf den hieſigen Commun-Anlagen
ſoll

Freitag den 11. Juni d. J.
Nachmittags Punkt 1 Uhr

auf hieſigem Rathhauſe unter den im Ter-
mine bekannt zu machenden Bedingungen
an den Meiſtbietenden öffentlich verkauft
werden, wozu Kaufluſtige hiermit eingela-
den werden.

Lauchſtädt, den 2. Juni 1847.
Der Magiſtrat.

Zum meiſtbietenden Verkauf des Obſtes
der zum Rittergute Adendorf bei Gerb-
ſtedt gehörigen bedeutenden Hart-Obſt- und
Kirſch-Plantagen ſteht auf den 14. Juni
d. J. Nachmittags 2 Uhr Termin an.
Der Beſtbietende hat nach erhaltenem Zu-
ſchlag 200 Thlr. ſofort abſchläglich zu
zahlen.

Die diesjährige Obſtnutzung des Ritter
gutes Quetz ſoll daſelbſt den 13. Juni er.
früh 11 Uhr unter den im Termine be-
kannt zu machenden Bedingungen meiſtbie
tend verpachtet werden.

--m-m----

Verſicherungen gegen Hagelſchaden für
die neue Berliner Hagel-Aſſecuranz-Geſell-
ſchaft nehmen noch fortwährend an

Halle, den 29. Mai 1847.
A. W. Barnitſon Sohn,

Agenten der neuen Berliner Hagel-
Aſſecuranz Geſellſchaft in Berlin.

Ein ordentlicher Burſche, am liebſten
vom Lande, kann ſofort unentgeltlich als
Meſſerſchmidt-Lehrling eintreten bei

Halle, Schleifmühle.
C. Ernſt Wittwe Sohn.

Auch ſind einige Centner Hornſpäne we
gen Mangel an Raum zu verkaufen.

Mittwoch den 9. d. M.
Singverein in Niemberg.

Funkens Garten.
Montag den 7. Juni Concert.

Stadtmuſikchor.

Wagen- Verkauf.
Wegen Aufgabe des Geſchäfts ſteht bei

mir noch ein bequemer Hſitziger Perſonen
wagen zum Verkauf.

Wittwe Barth in Halle,
Leipziger Straße im goldenen Löwen.

Bürger- Verſammlung
heute Abend 7 Uhr im Bahnhofe.
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20ſtündiger Knauth'ſcher SchreibUnterricht.
Jn meiner mir eigenthümlichen Schnellſchönſchreib Unterrichtsmethode, vermöge

welcher Perſonen jedes Alters und Standes binnen 20 Stunden ſehr geläufig ſchön
ſchreiben erlernen, hat gegenwärtiger Curſus begonnen, und werden für Standes-
perſonen, für Damen, für Kinder über 10 Jahr alt, gewiſſe ſeparirte
Stunden des Tags offen gehalten, und kann man in Geſellſchaft von nur einigen
Perſonen ſowie auch

In größerer Anzahl,
auf Wunſch allein ſein.
d. h. in jeder Geſellſchaft ohne Rückſicht auf

Standesunterſchied, beträgt das Honorar 6 Thaler pro Perſon.
Der Calligraph u. Schreiblehrer Jul. Knauth aus Dresden,

Halle, große Ulrichsſtraße Nr. 71.

Gaſthofs- Verkauf.
Zwiſchen Halle und Leipzig, in einer

wahrhaft romantiſchen Gegend, ſteht ein
Schenkgut mit Gaſtgerechtigkeit, umfaſſen
den Gärten und mit dem zur Hauswirth-
ſchaft nöthigen Felde, Familien Verhält
niſſe halber ſofort zu verkaufen. Zu die
ſem einzigen Gaſthofe gehört eine Pflege
von 7 an einander liegenden Ortſchaften
das Geſchäft iſt deshalb ein außerordentlich
ſchwunghaftes, mit welchem außerdem, bei
der vorzüglichen Lage und den umfangrei-
chen Gebäuden, ein tüchtiges Material
und ein großes Landes Producten Geſchäft
verbunden werden können. Nähere Aus-
kunft ertheilt der Secretair Glöckner in
Bruckdorf bei Halle.

Bei C. A. Schwetſchke und
Sohn in Halle iſt zu haben:
Leop. Wolff: Neue blei und zinnfreie
Glaſuren und Emaillen.
Oder: Ausführliche Anweiſung zur Berei-
tung der mannichfachſten und neueſten, blei
haltigen und bleifreien Glaſuren, für alle
Arten irdener Waaren, als Töpferzeug,
Ziegel, Fayence, Steingut und Porzellan,
ſo wie für eiſerne Geſchirre, nebſt Anlei
tung zu der Kunſt, weiß glaſirte Stuben
öfen ſchöner, haltbarer und billiger als
bisher herzuſtellen ohne dazu einer Glaſur
aus Blei- oder Zinnoxyd zu bedürfen. Für
Fabrikanten irdener Waaren Töpfer, Zieg-
ler und Ofenfabrikanten. 8. Preis 10 Sgr.

Engliſches
Wagenfett

zu hölzernen und eiſernen Achſen
aus der Fabrik

der Herren Kyritz Syrrenberg
in

Breslauiſt zu haben bei Heinr. Keil in Halle,
große Klausſtraße.

Saugferken und 2 Stück halbjährige
Schweine ſind zu verkaufen bei Th. Heyne
in Benkendorf bei Salzmünde.

Obſt Verpachtung.
Die diesjährige Obſtnutzung des Ritter-

guts Gutenberg ſoll Mittwoch den 9.
Juni d. J. Vormittags 10 Uhr meiſtbie-
tend unter den im Termine bekannt zu
machenden Bedingungen verpachtet werden.

von Schlegell.

Ein tüchtiger Gärtner, wo möglich un
verheirathet, kann ſofort oder zu Johan-
nis d. J. eine Anſtellung auf einem Rit-
tergute in hieſiger Nähe erhalten und das
Weitere bei mir erfragen.

Cölleda, im Mai 1847.
Gottlöber.

Geſuch. Auf hieſigem Rittergute
wird von Unterzeichnetem bis zum 1. Au-
guſt d. J. eine Wirthſchafterin geſucht,
welche unter Anweiſung einer Hausfrau
der Küche und dem Molkenweſen vorzuſte
hen fähig iſt. Ohne gute Zeugniſſe braucht
ſich keine zu melden.

Schloß Beichlingen bei Coölleda,
den 3. Juni 1847.

J. W. Böving.

Literariſche Anzeige.
So eben iſt erſchienen:

Weißenborn, Dr. G., Vorleſungen
über Schleiermachers Dialektik und Dog-
matik. Erſter Theil. Darſtellung
und Kritik d. Schleiermacherſchen Dia-
lektik. 25 Bogen. gr. 8. Leip-
zig J. O. Weigel. 1847. 1 Thlr.
26 Ngr.

Bereits in allen Buchhandlungen zu haben.

DObſt- Verkauf.
Der diesjährige Obſtertrag an Pflaumen,

Aepfel und Birnen, in dem der Glauchaiſchen
Schützengeſellſchaft zugehörigen ſogenannten
Rathszwinger hinter dem kleinen Lerchen-
felde und dem daran ſtoßenden Garten vor
dem Schützen-Hauſe, ſoll

den 9. Juni c. Nachmittags 4 Uhr
an Ort und Stelle unter den ſodann näher
bekannt zu machenden Bedingungen miſt
bietend verkauft werden.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Fürſtenthal.
Heute, Montag, Concert.

Vereinigtes Muſikchor.

200 Stück ſtarke und geſunde Hammel
und 100 Stück Schafe ſtehen auf dem
Je eroute Kroſigk zum ſofortigen Ver
auf.

Ein braunes Pferd, 5 Jahr alt, fehler
frei, von hübſcher Figur und edler Raſſe,
ſteht auf dem Rittergute Körbisdorf bei
Merſeburg zu verkaufen.

Morgen, den S. Juni, friſcher Kalk,
Mauer- und Dachſteine bei Stegmann
am Moriztzthor.

Glacé- Handſchuhe werden gut gewaſchen
und echt ſchwarz gefärbt, und wenn es
gutes Leder iſt, wie neue hergeſtellt

kl. Brauhausgaſſe Nr. 368.
——DS

Jch warne hiermit einen Jeden, meiner
entlaufenen Frau, Friederike geb. Här-
zer, auf meinen Namen etwas zu borgen,
indem ich keine Zahlung für ſie leiſte.

V. Fügner aus Wettin.

Langes Roggenſtroh verkauft Seyfarth
in Peißen.

=—D— S r SSS[SSSSS
Rumbranntwein- Verkauf.

Guter Rumbranntwein à Quart 8 Sgr.
iſt zu haben bei

A. Schröder in Alsleben a. S.
J S

empfiehlt
Eduard Thiele in Brachſtedt.

Familien Nachrichten.
Verlobungs Anzeige.

Die Verlobung unſerer älteſten Tochter
Emma mit dem königl. Lieutenant Herrn
von Milkau beehren ſich Verwandten und
Freunden hierdurch ergebenſt anzuzeigen

Rittergut Beuchlitz, d. 6. Juni 1847.
der Ober- Amtmann Herzog

und Frau.
n ne

Entbindungs- Anzeige.
Meinen Freunden der Halle -Eis-

leber Gegend, Schraplau, Brücken
und Roßla die frohe Nachricht, daß
meine Frau heute Morgen von einem ge
ſunden Mädchen glücklich entbunden worden.

Leipzig, d. 4. Juni 1847.
Theodor Simon.

Lieu
von
Gra

rie
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